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  1 EINLEITUNG 
Stand der Nutzungsplanung und 
aktuelle Anliegen 

 Die Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Niederglatt stammt aus 
dem Jahr 1985. Im Jahr 2014 wurde sie im Rahmen einer Teilrevision 
punktuell entsprechend den Bedürfnissen und Anforderungen nach-
geführt. Aufgrund angepasster übergeordneter Planungen sowie der 
Umsetzung im «kommunalen Richtplan ONN» bestand dann Bedarf 
nach einer Überarbeitung der Nutzungsplanung. 

Es geht insbesondere um folgende Themen: 

• Umsetzung der Überlegungen zur ortsbaulichen Entwicklung 
des kommunalen Richtplans ONN 

• Entsprechende Überprüfung der Nutzungsdichten, Verdich-
tungsbedarf und Verdichtungsmöglichkeiten schaffen 

• Aktivierung innenliegender Reserven in bestehenden Bauzonen 
• Neue Bedürfnisse und Vollzugsprobleme der Gemeinde 
• Abstimmung auf neue übergeordnete Regelungen und Vorgaben 
• Umsetzung der IVHB 

Die wesentlichsten Themen wurden in der Folge umgesetzt und in 
der Teilrevisionsvorlage Paket 1 am 5. Juni 2024 festgesetzt. Weitere 
Themenbereiche stehen noch aus und sollen im vorliegenden Paket 
2 umgesetzt werden. 

   
Kommunaler Richtplan ONN 

 

 Die drei Gemeinden Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt (ONN) bil-
den heute einen weitgehend zusammenhängenden Siedlungsraum. 
Um die vorhandenen Potenziale besser zu nutzen und die Entwick-
lungsabsichten hin zu einer «urbanen Wohnlandschaft» zu untermau-
ern, wurde unter Federführung des Amtes für Raumentwicklung des 
Kantons Zürich eine Entwicklungsstrategie sowie ein anschliessender 
Masterplan ONN erarbeitet. Die Gemeinden Oberglatt, Niederhasli 
und Niederglatt haben anschliessend in Zusammenarbeit mit dem 
Büro Suter • von Känel • Wild Planer und Architekten AG (SKW) soweit 
möglich die Inhalte des Masterplans im «kommunalen Richtplan ONN» 
verankert und dadurch behördenverbindlich festgelegt. 

   
Vorgeschichte und Stand der 
Planung 

 Basierend auf der genehmigten kommunalen Richtplanung und auf-
grund mehrfacher Vorbesprechungen mit dem Kanton Zürich wurde 
eine Teilrevisionsvorlage der Nutzungsplanung erarbeitet, welche die 
Anpassungen basierend auf der kommunalen Richtplanung in der 
Nutzungsplanung grundeigentümerverbindlich umsetzte. Diese Vor-
lage wurde 2021 öffentlich aufgelegt und dem Kanton zur Vor-
prüfung eingereicht. 

Im Rahmen der Vorprüfung stellte das ARE des Kantons Zürich je-
doch entgegen vorhergehenden, anderslautenden Angaben fest, 
dass die diversen Um- und Aufzonungen als nicht genehmigungs-
fähig eingestuft werden, solange die Revision 2020 des kantonalen 
Richtplans nicht genehmigt ist. Erst mit der Zuweisung der Gemeinde 
Niederglatt zur «urbanen Wohnlandschaft» im kantonalen Richtplan 
(bzw. im ROK) bestehe eine Genehmigungsvoraussetzung. 
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Aufteilung der Vorlage  Um die brennenden Themen – insbesondere im Bereich der Kern-
zonenvorschriften – bald behandeln und die Umsetzung der inter-
kantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe 
(IVHB) termingerecht vornehmen zu können, wurde die Vorlage in 
zwei Revisionspakete aufgeteilt: 

Paket 1 festgesetzt 5.6.2024 
Genehmigt 18.10.2024 
Inkraftsetzung 1.1.2025 

 Das Paket 1 umfasst im Wesentlichen jene Inhalte, die in der Vorprü-
fung des Kantons Zürich unabhängig von der Revisionsvorlage 2020 
des kantonalen Richtplans als genehmigungsfähig beurteilt wurden. 
Es handelt sich um folgende Inhalte: 

• Diverse Anpassungen der Bauordnung wegen neuer 
Bedürfnisse und Vollzugsproblemen 

• Festlegung Quartiererhaltungszone 
• Zuweisung der Erholungsgebiete zu Erholungszonen anstatt zu 

Freihaltezonen (Korrektur) 
• Umsetzung IVHB mit der Einführung der Grünflächenziffer 

Die Umzonung der Freihaltezone Müliwis in eine Erholungszone wur-
de durch den Kanton Zürich/ARE ebenfalls nicht als genehmigungs-
fähig erachtet, weil der Bedarf und das Erfordernis eines Standortes 
ausserhalb des Siedlungsgebietes nicht nachgewiesen sei. Es besteht 
jedoch aktueller, kurzfristiger Bedarf nach dieser Fläche für Erho-
lungsnutzungen, die in den bestehenden Gebieten im Siedlungs-
gebiet nicht untergebracht werden können. Daher wurde diese in der 
Richtplanung beibehalten. Die Umzonung der Müliwis wurde daher 
bereits in Paket 1 weiterverfolgt. 

Das Paket 1 wurde am 5.6.2024 durch die Gemeindeversammlung 
festgesetzt und durch den Kanton Zürich am 18.10.2024 genehmigt. 
Die Inkraftsetzung erfolgte am 1.1.2025. 

Paket 2 (vorliegende Vorlage) 

 

 

 Die Inhalte des Pakets 2 können erst nach der Genehmigung der 
Revision 2020 des kantonalen Richtplans erneut der Bevölkerung 
vorgelegt werden. Es umfasst folgende Inhalte: 

• Umsetzung des kommunalen Richtplans, d.h. Anpassungen am 
Zonenplan (Um- und Aufzonungen), für welche die Zuweisung 
von Niederglatt zur «urbanen Wohnlandschaft» eine Genehmi-
gungsvoraussetzung ist. 

Die Revision 2020 des kantonalen Richtplans wurde am 11.3.2024 
durch den Kantonsrat festgesetzt, so dass nun davon ausgegangen 
werden kann, dass die Genehmigungsvoraussetzung «Urbane Wohn-
landschaft» für Niederglatt gegeben ist. Die Genehmigung des kanto-
nalen Richtplans steht Ende Januar 2025 noch aus. 

  Darüber hinaus sah die Gemeinde in der Vorlage 2021 vor, Anpas-
sungen bezüglich Klima und Ökologie vorzunehmen. Allerdings 
fehlten 2021 die Rechtsgrundlagen für derartige Vorgaben. 

Mit der PBG-Revision Klima traten am 1.12.2024 hierzu neue Rechts-
grundlagen in Kraft. Es wurde daher als zweckmässig beurteilt, auch 
die Klima- und Ökologiethemen in vorliegendem Paket 2 zu behan-
deln. 
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Teilrevision Nutzungsplanung 
Paket 2 

 Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung 
«Paket 2» erfolgt im Wesentlichen die Umsetzung der kommunalen 
Richtplanung bezüglich Verdichtung an zentralen Lagen und die 
Einführung von Bestimmungen zu Siedlungsökologie und Klima. 

   
Bestandteile der Teilrevisions-
vorlage Nutzungsplanung 
 

 Die Teilrevisionsvorlage der Nutzungsplanung besteht aus: 

• Anpassung Zonenplan 
• Anpassung Bau- und Zonenordnung 
• Aufhebung der Gewässerabstandslinie RR, 16.01.1985, 184 
• Bericht zu den Einwendungen zu Paket 2 (öffentliche Auflage 

2021/22 der Gesamtvorlage und zu den 
Einwendungen der 2. öffentlichen Auflage 2025 Paket 2) 

Der vorliegende Bericht gemäss Art. 47 RPV dient der Erläuterung 
und Dokumentation der Grundlagen. 
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  2 UMFELD 
  2.1 Raumentwicklung aus Sicht Bund 
Haltung des Bundes zur 
Siedlungsentwicklung 

 Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) hat in seinem letzten 
Raumplanungsbericht festgehalten, dass die Siedlungsentwicklung in 
der Schweiz nicht nachhaltig sei. Es wird erwogen, den Flächenver-
brauch pro Einwohner zu begrenzen. Entscheidend wird dabei sein, 
wie gross die Siedlungsfläche pro Einwohner langfristig sein soll.  

   
ISOS  Für die Gemeinde Niederglatt bestehen keine Einträge im Inventar 

der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz. 

   
BLN  Der Inventareintrag BLN 1404 «Glaziallandschaft zwischen Neerach 

und Glattfelden» des Bundesinventars der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) befindet sich zu Teilen in 
der Gemeinde Niederglatt. 

   
Landschaften, Moore sowie 
Wasser- und Zugvogelreservate 
von nationaler Bedeutung 
 

 In der Gemeinde sind Inventarobjekte von drei verschiedenen natio-
nalen Biotopinventaren gemäss Art. 18a NHG vorhanden. Diese sind 
im nachfolgenden Plan abgebildet.  

 

 

 

Inventar der Wasser und 
Zugvogel Reservate 

 
 

 

 
   
Inventar historischer 
Verkehrswege der Schweiz IVS 

 

 Im Inventar der historischen Verkehrswege finden sich Einträge von 
lokaler und regionaler Bedeutung. Verkehrswege von nationaler Be-
deutung sind nicht vorhanden. 
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  2.2 Vorstellungen Kanton Zürich 
ROK-ZH  
Kantonales Raumordnungskonzept 

 

 

 Das Raumordnungskonzept für den Kanton Zürich (ROK-ZH) bildet 
den übergeordneten Wegweiser für die angestrebte Entwicklung im 
Kanton.  

Die fünf Leitsätze lauten: 

• Die Zukunftstauglichkeit der Siedlungen ist durch eine Siedlungs-
entwicklung nach innen und die Steigerung der Siedlungsqualität 
sicherzustellen. 

• Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist schwerpunktmässig 
auf den öffentlichen Verkehr auszurichten. 

• Naturnahe Räume sind zu schonen und zu fördern.  
• Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei raumwirksamen 

Tätigkeiten ist zu verstärken. 
• Die räumliche Entwicklung orientiert sich am Grundsatz der 

Nachhaltigkeit. 

Es werden fünf Handlungsräume unterschieden, die den vielfältigen 
räumlichen Strukturen im Kanton Zürich Rechnung tragen und eine 
differenzierte Entwicklung ermöglichen.  

80 % der Entwicklung sieht der Kanton Zürich dabei in den «Stadt-
landschaften» und den «urbanen Wohnlandschaften» vor, 20 % in 
den übrigen Landschaften. 

   
Handlungsräume Niederglatt  Niederglatt wurde mit der Revision 2020 des kantonalen Richtplans 

im Bereich des Siedlungsgebietes dem Handlungsraum «urbane 
Wohnlandschaft» zugeordnet. Es ergibt sich folgender Handlungs-
bedarf nach dem Prinzip «massvoll entwickeln»: 
• Siedlungen unter Wahrung einer hohen Wohnqualität nach innen 

entwickeln 
• Potenziale in den bereits überbauten Bauzonen, auf brachliegen-

den Flächen sowie im Bahnhofsumfeld aktivieren und erhöhen 
• Sozialräumliche Durchmischung fördern 
• Arbeitsplätze erhalten und deren Lageoptimierung fördern 
• Öffentliche Begegnungsräume schaffen 
• Klare Siedlungsränder erhalten und Übergänge zur offenen 

Landschaft gestalten 
• Angebot im öffentlichen Verkehr zur Bewältigung des Verkehrs-

aufkommens verdichten 
• Unerwünschte Einwirkungen durch Verkehrsinfrastrukturen auf 

Wohngebiete vermeiden und vermindern 
• Ausgewählte öffentliche Bauten und Anlagen zur Stärkung der 

Zentrumsgebiete von kantonaler und regionaler Bedeutung 
ansiedeln 
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Entwicklungen innerhalb der AGL  Mit der Zuweisung zur «urbanen Wohnlandschaft» ergeben sich für 
Niederglatt innerhalb der Abgrenzungslinie (AGL) des Flughafens, 
wenn lediglich die erste Nachtstunde betroffen ist, Spielräume für 
Umzonungen von Gewerbezonen zu Zonen mit Wohnnutzungen 
sowie für Aufzonungen. 

Auszug Richtplantext  Mit der Festlegung der Abgrenzungslinie im kantonalen Richtplan 
wird ein verlässlicher Rahmen für die Optimierung des Siedlungs-
gebiets geschaffen. Neues Siedlungsgebiet sowie neue Bauzonen für 
Wohnen sind nur noch ausserhalb der Abgrenzungslinie möglich. 
Eingezonte und erschlossene Gebiete in den Handlungsräumen 
«Stadtlandschaft» und «urbane Wohnlandschaft» sollen aufgezont 
werden können, wenn die Überschreitung des Immissionsgrenzwer-
tes (IGW) ausschliesslich durch den Flugbetrieb der ersten Nacht-
stunde verursacht wird und 

a) das Gebiet entweder eine zentral gelegene Mischzone mit 
Wohnanteilsbeschränkung ist und im Einzugsbereich von 
300 Metern einer S-Bahn-Station oder 
im Einzugsbereich von 150 Metern einer Haltestelle eines 
anderen öffentlichen Verkehrsmittels mit jeweils mindestens 
acht Halten pro Stunde liegt, oder 

b) damit ein hochwertiger Schallschutz gefördert und keine 
zusätzlichen Wohnnutzungsreserven geschaffen werden.  

Fluglärmbelastung 
ES III Wohnen eingezont und erschlossen 

 
 

 

 
   
Sicherheitszonenplan  
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Kantonaler Richtplan   

 
Beschluss des Kantonsrates 
(Festsetzung) Stand 11.März 2024 

 

 
   
  Für die vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung von Niederglatt 

sind vor allem folgende Festlegungen von Bedeutung: 

Auftrag an die Gemeinden 
Quelle: kantonaler Richtplan 

 «Die Gemeinden prüfen Möglichkeiten zur Siedlungsentwicklung 
nach innen. Diese umfassen insbesondere das Ausschöpfen des 
Potenzials, das in den überbauten Bauzonen gemäss Bau- und 
Zonenordnung theoretisch noch möglich wäre, sowie die Erhöhung 
der Dichte in bestehenden Bauzonen, beispielsweise durch 
Aufzonung an gut erschlossenen Lagen (…).» 

  • Siedlungsgebiet 
• Abgrenzungslinie Flughafen 
• Freihaltegebiete 
• Landschaftsschutzgebiet 

Im Sinne der Abstimmung von Siedlung und Verkehr sind zudem 
folgende Festlegungen wichtig: 

• Neue Hauptverkehrsstrasse 
• Zu prüfende Linienführung 

Siedlungsgebiet als Voraussetzung für 
Bauzonen 

 Der kantonale Richtplan bezeichnet u.a. das Siedlungsgebiet. Die Ge-
meinden können nur innerhalb dieses Gebietes neue Bauzonen aus-
scheiden.  

   
Inventar der schutzwürdigen 
Ortsbilder von überkommunaler 
Bedeutung (KOBI) 

 Für die Gemeinde Niederglatt bestehen keine Einträge im kantonalen 
Ortsbildinventar. 
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Natur- und Landschaftsschutz von 
überkommunaler Bedeutung  

 Das Neeracherried befindet sich in einem rechtskräftigen Schutz-
gebiet gemäss altrechtlicher Schutzverordnung (SVO). 

Nach Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Natur- und Hei-
matschutz (NHG) ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebens-
räume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen dem Ausster-
ben einheimischer Tier- und Pflanzenarten entgegenzuwirken. Be-
sonders zu schützen sind u.a. Uferbereiche, Feldgehölze, Trockenra-
sen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Na-
turhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für 
Lebensgemeinschaften aufweisen.  

  Kantonales Inventar der Landschafts-
schutzobjekte 

 Naturschutzgebiete mit überkommunaler 
Bedeutung 

  

 
 

 

 

 
Riedlandschaft bei Neerach  Auf dem Gemeindegebiet ist im Inventar der Landschaftsschutz-

objekte das Objekt Nr. 1014 Riedlandschaft bei Neerach verzeichnet. 

Neben den allgemeinen Schutzzielen werden folgende spezifische 
Schutzziele ausgewiesen: 

• Ungeschmälerter Erhalt der Feuchtgebiete und deren typischen 
Vegetation 

• Erhalt des hydrologischen Systems in seiner natürlichen Dyna-
mik - Erhalt der landschafts- und standorttypischen Lebens-
räume und ökologischen Qualitäten 

• Ungeschmälerter Erhalt der einzigartigen landschafts- und 
naturräumlichen Teilräume, wie beispielsweise einzelne Moor-
biotope 

• Ungeschmälerter Erhalt der charakteristischen Elemente der 
Moorlandschaft (dazu gehören landschaftstypische Gelände-
formen, Vegetationsstrukturen, mit der traditionellen Nutzung in 
Zusammenhang stehende typische Bauten und Anlagen und 
schutzwürdige Lebensräume) 

• Ungeschmälerter Erhalt der hydrologischen Moorbedingungen 
und Gewährleistung des moortypischen Wasserhaushaltes 

• Unterstützung der für die Moorlandschaft typischen Nutzungen 
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Archäologische Zonen & 
Denkmalschutzobjekte von 
überkommunaler Bedeutung 

 Auf dem Gemeindegebiet sind einige archäologische Zonen vorhan-
den. Bauvorhaben in solchen Zonen sind frühzeitig mit der Kantons-
archäologie abzusprechen.  

 

 
 
 
 
 
 
Abrufdatum: 15.12.2025 

 

 
   

  Auf dem Gemeindegebiet Niederglatt befinden sich drei Denkmal-
schutzobjekte von überkommunaler Bedeutung: 

Gasthof «Zum Löwen»  Bahnhof Güterschuppen  Bahnhof Aufnahmegebäude 

 

 

 
   
Boden und Fruchtfolgeflächen  Der Erhalt der Böden und der Fruchtfolgeflächen ist ein wesentliches 

öffentliches Interesse. Der Grossteil der Böden in Niederglatt ist 
tiefgründig und in weiten Teilen der Landwirtschaftszone bestehen 
Fruchtfolgeflächen mit uneingeschränkter Fruchtfolge (NEK 1-2). 
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Fruchtfolgeflächen 

 

 

 
   
  2.3 Gewässerraum 
Gewässerraum festgelegt  In Niederglatt verlaufen, ausgenommen der Glatt und des Fisch-

bachs, kaum Gewässer im Siedlungsgebiet. Für die Glatt und den 
Fischbach wurde der Gewässerraum bereits festgelegt.  
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  2.4 Vorstellungen Region 
Regionales Raumordnungs-
konzept Zürcher Unterland 

 Das Regio-ROK baut auf dem kantonalen Raumordnungskonzept auf. 
Es präzisiert die Aussagen des ROK-ZH und konkretisiert die Ziele für 
die Raumentwicklung der Region Zürcher Unterland. 

 
 
Regionaler Richtplan Zürcher 
Unterland 
Allgemein 

 Der regionale Richtplan übernimmt die Vorgaben aus dem kantona-
len Richtplan und sieht in Ergänzung weitergehende Festlegungen 
vor.  

Der teilrevidierte regionale Richtplan wurde am 27. Mai 2020 durch 
den Regierungsrat festgesetzt. 

Siedlung und Landschaft  Im regionalen Richtplan Zürcher Unterland werden zur Siedlung und 
Landschaft folgende Einträge für die Gemeinde Niederglatt gemacht: 
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  2.5 Planungszone 

Differenzierte Entwicklung hin 
zum Mischgebiet 

 Das Gebiet an der Seeblerstrasse grenzt an das Wohngebiet Fron-
berg an. Aufgrund der Lage in der Abgrenzungslinie (AGL) bestand 
bislang keine Möglichkeit, die angrenzenden Bereiche umzuzonen. 
Mit der gemeinsamen Erarbeitung des Masterplans und der Revision 
des kantonalen Richtplans, durch welche die Gemeinde Niederglatt 
der «urbanen Wohnlandschaft» zugewiesen wurde, liegen nun die 
Grundlagen für eine Gebietsentwicklung an der Seeblerstrasse hin zu 
einem hochwertigen Misch- und Arbeitsplatzgebiet vor. 

  Diese Absichten müssen nun in der Teilrevision der Nutzungsplanung 
vertieft überprüft, die notwendigen Massnahmen geplant und in die 
richtigen Planungsinstrumente eingebettet werden. 

Dieser Prozess ist anspruchsvoll und benötigt Zeit, so dass hier eine 
Planungszone festgelegt wurde. Die Planungszone wurde am 
8.9.2020 für drei Jahre festgesetzt. Die Gemeinde hat fristgerecht um 
Verlängerung um zwei Jahre ersucht. 

Die Planungszone läuft Anfangs November 2025 aus. 
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  2.6 Potenzialstudie Seeblerstrasse 

Strukturierte bauliche 
Entwicklung hin zu einem 
hochwertigen Mischgebiet 

 Aufgrund der Ausgangslage der Seeblerstrasse wurde hier eine 
Potenzialstudie erarbeitet, welche die Umsetzung einer möglichen 
baulichen Struktur, die Erschliessung gemäss kommunalem Richtplan 
und die Anordnung und Art der Nutzungen vertieft und im Sinne 
eines Zielbildes für die vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung 
eine Grundlage bildet. 

Übersicht 

 
   
Nutzungsverteilung  Gliederung mit Bepflanzung (Grünkorridor gem. Richtplan) 

 

 

 
   
Bauliche Abstufung zum Gebiet Fronberg  Bauliche Abstufung zum Mischgebiet / Arbeitsplatzgebiet 

 

 

 
   

Städtebauliche Studie  Für das Gesamtareal wurde Ende 2025 eine städtebauliche Studie 
angestossen, welche weitere Erkenntnisse über die Entwicklung des 
Areals liefern wird. 
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  3 ZIELE 
Ziele der Teilrevision der 
Nutzungsplanung Paket 2 

 Das Hauptziel der vorliegenden Teilrevision der kommunalen Nut-
zungsplanung besteht darin, die BZO und den Zonenplan auf ge-
änderte sowie neue Bedürfnisse und Themenbereiche anzupassen. 
Zudem sollen die Vorstellungen und Vorgaben des kommunalen 
Richtplans umgesetzt werden. 

  Folgende weitere Ziele sollen erreicht werden: 

• Ermöglichung eines (moderaten) Wachstums 
• Attraktives aufenthaltsfreundliches Ortszentrum und Bahnhofs-

gebiet in Niederglatt und Förderung einer massvollen, qualitativ 
hochwertigen Verdichtung an geeigneter Lage 

• Hochwertige Nutzung von unbebauten Flächen insbesondere an 
gut mit ÖV erschlossenen Lagen 

• Insbesondere Klärung der baulichen Entwicklungsabsichten und 
der Nutzung im Bereich der Seeblerstrasse (Planungszone) 

• Stärkung attraktiver Aussenräume mit hoher Aufenthaltsqualität 
• Verbesserung der Biodiversität im Siedlungsraum 
• Verbesserung des Ortsklimas  
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  4 QUANTITATIVE GRUNDLAGEN 
  4.1 Bevölkerungsentwicklung 
Bevölkerungsentwicklung von 
1993–2023 

 Das durchschnittliche Wachstum der Gemeinde Niederglatt liegt in 
den letzten 15 Jahren klar über dem kantonalen, jedoch knapp unter 
dem regionalen Durchschnitt. 

 

 

 

 
   
Beschäftigte 2011–2022 
 

 Die Anzahl der Beschäftigten hat gemäss Statistik seit 2020 erheblich 
zugenommen. Die Gemeinde kann sich die gemäss Statistik vorlie-
gende Zunahme um rund 330 von 1440 (2020) auf 1775 (2022) 
Stellen nicht erklären. 

 

 
 
 

 

 
   
Bevölkerungsentwicklung bis 
2040 (+ ca. 15 Jahre) 
6000–6300 EW 

 2023 lag die Bevölkerungszahl bei 5'325 EW (Quelle: Statistik ZH). 

Im Sinne eines moderaten Bevölkerungswachstums wird von 1 % 
Wachstum pro Jahr ausgegangen.  

Im Rahmen der Revision, die 2024 festgesetzt wurde, wurde für 2035 
mit einer Einwohnerzahl von 5732 EW gerechnet. Mit einem Wachs-
tum von 1 % von 2035–2040 wird folglich eine Bevölkerungszahl von 
rund 6000 EW erwartet. Mit 1 % Wachstum von 2023 bis 2040 wäre 
mit einer Bevölkerungszahl von 6300 EW zu rechnen.   

   
Arbeitsplätze bis 2040 
(+ca. 15 Jahre) 
2000–2200 AP 

 Rechnet man mit dem gleichen Anteil Arbeitsplätze pro Einwohner 
wie 2022 (1775 AP, 5167 EW), ergibt sich für 2040 eine Arbeitsplatz-
zahl von rund 2000–2200 AP. 
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  4.2 Bauzonenreserven und Bedarf 
Bauzonenverbrauch  Die Gesamtfläche der Bauzonen ist in den vergangenen 15 Jahren 

praktisch konstant geblieben und lag im Jahr 2023 bei 128 ha. Im 
Zeitraum von 15 Jahren (2009–2023) wurden in der Gemeinde 
Niederglatt 4.9 ha Bauzonen überbaut. Dies entspricht einem 
durchschnittlichen jährlichen Verbrauch von rund 0.3 ha. 

 

 

 

 

 
   
   Bauzonen-

verbrauch  
2009–2023 (ha) 

Bauzonen-
verbrauch 

Ø pro Jahr (ha) 
 

Bauzonen-
reserven 2023 

(ha) 

  Wohnzone 2.1 0.14 5.8 

  Mischzone 0 0 1.7 

  Arbeitszone 2.3 0.15 15.8 

  Öffentliche Bauten 0.5 0.03 0.4 

   
Ausbaugrad 2023  Vom Kanton Zürich wird ein Ausbaugrad von 80 % angestrebt. 

Die Bauzonen von Niederglatt sind zu 81.4 % überbaut. Der Ausbau-
grad wird mit 56.8 % angegeben (Wohnzone 60.45 %, Mischzone 
66 %, Arbeitszone 43.7 %). Mit dem Wechsel des Berechnungsmo-
dells im Jahr 2021 ist der Ausbaugrad gegenüber früheren Ständen 
kaum vergleichbar. 
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Verdichtung / 
Veränderungsstrategie  

 Die Verdichtung in Niederglatt soll auf zentrale und gut erschlossene 
Gebiete konzertiert werden. Dies betrifft insbesondere das Schlüssel-
gebiet Bahnhof, die Seeblerstrasse sowie die Gebiete Rietlen und 
Gwyd. Des Weiteren soll auch entlang der Kaiserstuhlstrasse eine 
moderate Verdichtung und Aufwertung stattfinden. Das Wachstum 
soll soweit wie möglich in den Entwicklungsschwerpunkten aufge-
nommen werden. Der Druck auf die empfindlichen Siedlungsrand-
lagen mit Einfamilienhausstrukturen soll damit reduziert werden. 

Die Möglichkeiten und Zweckmässigkeit einer besseren Ausschöp-
fung der übrigen Bauzonen wurde im Rahmen der Teilrevisions-
vorlage Paket 1 umfassend geprüft. Es erfolgte eine vertiefte Analyse 
des Siedlungsgebietes, des Gebäudealters, der Parzellar- und Eigen-
tumsstruktur sowie der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr. 
Soweit möglich wurden in der Folge in der Teilrevisionsvorlage Paket 
1 Anreizmöglichkeiten und Erleichterungen umgesetzt (Reduktion der 
Arealgrösse bei Arealüberbauungen, Mehrlängenzuschlag etc.). 
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Kapazitätsreserven ausgehend 
von den Geschossflächenreserven 
gemäss ARE 

 2023 (Grundlagedaten ARE) bestanden folgende Kapazitätsreserven: 

 Einwohner:  5’325 EW Arbeitsplätze: ca. 1'775 AP 

 davon ausserhalb Bauzone: 
ca. 35 EW 

davon ausserhalb Bauzone: 
ca. 15 AP 

  EW Geschossflächen 

Wohnen 1'000 m2 
GF/EW AP Geschossflächen 

Arbeiten 1'000 m2 
GF/AP 

Kapazitätsreserven in überbauten 
Bauzonen (Verdichtung) 20 %  500 30.5  300 24.5  

Kapazitätsreserven in unüberbauten 
Bauzonen 80 %  657 40.1  1860 167.4  

Kapazitätsreserven in heutigen 
Bauzonen Total (2040)  1157 70.6  2160  191.9  

Bestand in Bauzonen 2023  5290 244.2 46 m2/EW 1760 117.5 66 m2/AP 

Fassungsvermögen in heutigen Bau-
zonen (Gesamtkapazität 2040) rund  6447 314.8  3920 309.4  

Prognose 2040  6000–6300   2000–2200   

   
Hinweis Mischzonen  Die Kapazitätsreserven in Mischzonen werden zu 60 % der Wohnnut-

zung und zu 40 % der Arbeitsnutzung angerechnet. 

Realistische Kapazität  Die theoretischen Geschossflächenreserven ergeben sich nun aus 
der Differenz der zulässigen (theoretisch möglichen) und der gebau-
ten Geschossfläche. 

Es kann nicht damit gerechnet werden, dass die theoretischen Reser-
ven insbesondere in der bereits überbauten Bauzone bis 2040 voll-
ständig genutzt werden können. Bei der überbauten Bauzone wird 
daher mit einer realistischen Nutzung von rund 20 % gerechnet. Bei 
den unbebauten Bauzonen hingegen kann damit gerechnet werden, 
dass ein Ausbaugrad von 80 % oder höher erreicht werden kann. 

   
Realistische Kapazitätsreserven 
1'157 EW 

 Entsprechend der Abschätzung können ohne eine Anpassung der 
BZO bis 2040 zusätzlich rund 1157 Einwohner in den bestehenden 
Bauzonen angesiedelt werden, ohne Auf- oder Umzonungen vorzu-
nehmen. 

Die erwartete Einwohnerzahl von 6000–6300 EW kann dementspre-
chend in den bestehenden Bauzonen untergebracht werden. 

   
Bauzonenbedarf für Arbeiten 
gemäss bisherigem Verbrauch 

 Der Bedarf an Gewerbezonen ist schwierig abzuschätzen, da er von 
grösseren Schwankungen betroffen ist. Will sich ein neuer Betrieb 
ansiedeln, besteht im betroffenen Jahr ein hoher Verbrauch, in den 
folgenden Jahren kann der Verbrauch dagegen sehr tief sein. Daher 
kann aufgrund des bisherigen Verbrauchs keine Schätzung für die 
Bauzonen für Arbeiten gemacht werden. 

  Es bestehen relativ grosse unbebaute Arbeitszonenflächen sowie 
grosse Geschossflächenreserven im Bestand, welche sich für die 
Ansiedlung neuer Betriebe eignen würden. Neue Betriebe benötigen 
in der Regel ein auf ihr Bedürfnis zugeschnittenes Betriebsgebäude, 
um effiziente und damit wirtschaftliche Abläufe zu ermöglichen.  
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  5 ERGÄNZUNGSPLÄNE 
Kernzonenplan  Der Kernzonenplan Nöschikon wurde im Rahmen der Teilrevision 

Paket 1 angepasst und erneuert. Im Rahmen der Teilrevision Paket 2 
ist keine weitere Anpassung erforderlich.  

 
 
 

 

 
   
Quartiererhaltungszonenplan  Der Quartiererhaltungszonenplan wurde im Rahmen der Teilrevision 

Paket 1 erarbeitet und festgesetzt. Es besteht kein Anpassungs-
bedarf.   

 

 

 
   
Reduktionsgebiet «Güteklasse C»  Das Reduktionsgebiet wurde im Rahmen der Teilrevision Paket 1 

erarbeitet und festgesetzt. Es besteht kein Anpassungsbedarf.   
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  6 AUFHEBUNG 
GEWÄSSERABSTANDSLINIE 

Aufhebung GAL wegen 
bestehendem GWR 

 Heute ist entlang der Glatt im Abschnitt Brunnenwisen die Gewässer-
abstandslinie (GAL) RRB 16.1.1985, Nr. 184 festgelegt. 

Am 27. Juli 2022 wurde hier jedoch der Gewässerraum (GWR) fest-
gelegt (BD00910156, siehe auch Kap. 2.3). Damit ist die Gewässer-
abstandslinie obsolet und wird aufgehoben. 

GAL RRB 16.1.1985, Nr. 184 (Aufhebung) GWR BD, 27.7.2022, BD00910156 

  
   
Ortsbauliche Auswirkungen  Die Gewässerabstandslinie erfüllen auch eine ortsbauliche Funktion, 

indem sie Flächen von einer Bebauung freihalten. 

Neu definiert der Gewässerraum den erforderlichen Abstand den 
Bauten einzuhalten haben. Der Gewässerraum wurde vorliegend 
lageidentisch mit der Gewässerabstandslinie festgelegt. Nur in Teil-
bereichen bestehen Abweichungen von wenigen Centimetern. 

Die Aufhebung der Gewässerabstandsline hat damit keine orts-
baulichen Auswirkungen.  
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  7 ANPASSUNG BAU- UND 
ZONENORDNUNG 

Redaktionelle Änderungen  Die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung (BZO) werden re-
daktionell angepasst, ohne dabei die herkömmliche Struktur grund-
legend zu ändern. Die BZO ist weiterhin in Vorschriften für die ein-
zelnen Zonen eingeteilt, gefolgt von ergänzenden Bestimmungen.  

Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen der BZO erläutert. 
Auf die Aufzählung untergeordneter oder redaktioneller Änderungen 
wird an dieser Stelle verzichtet. Ergänzend sind alle Änderungen der 
BZO in der synoptischen Darstellung kurz kommentiert. 

   
Kapitelstruktur  Im Folgenden werden die Änderungen in der Reihenfolge der Bau-

ordnung behandelt.  

   
Nummerierung  Der Nachvollziehbarkeit halber wurde die Nummerierung in Paket 1 

nicht angepasst. 

Für eine saubere Abfolge wird die Nummerierung nun wieder in eine 
fortlaufende Form gebracht. Darüber hinaus wurde die Nummerie-
rung in die in Niederglatt übliche Form gebracht. 

   
Interkantonale Vereinbarung 
über die Harmonisierung der 
Baubegriffe (IVHB) 

 Die BZO wurde im Rahmen der Teilrevision Paket 1 an die Definitio-
nen der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der 
Baubegriffe (IVHB) angepasst.  

   
  7.1 Zonenordnung 
Zonen  Im Sinne der Verdichtung an gut erschlossenen Lagen wird neu eine 

Zentrumszone für das Bahnhofumfeld (Schlüsselgebiet Bahnhof 
Niederglatt) (Z5/108) vorgesehen. 

   
Massgebende Pläne  Aufgrund der Aufhebung des Gewässerabstandslinienplans im Zu-

sammenhang mit der Gewässerraumfestlegung an der Glatt wird der 
Gewässerabstandslinienplan nicht mehr als massgebender Plan auf-
geführt. 
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  7.2 Kernzonen, Wohnzonen, WG-Zonen, 
Quartiererhaltungszone 

Anpassungen Paket 1 
 

 Die Bestimmungen zu den Kernzonen, den Wohnzonen und den 
Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung wurden in der Teilrevision 
Paket 1 angepasst. Die Quartiererhaltungszone wurde in Paket 1 
eingeführt. Abgesehen von der Artikelnummerierung und kleineren 
Anpassungen der Artikelbezeichnungen werden keine Änderungen 
vorgesehen. 

   
Mindestdichte  Ein Teil der Zone WG3/60 liegt im Bereich, in welchem der regionale 

Richtplan eine hohe bauliche Dichte (d.h. min. AZ 60%) vorsieht. Im 
Sinne der hohen baulichen Dichte und dem haushälterischen 
Umgang mit dem Boden wird in der Zone WG3/60 der Nachweis der 
Mindestdichte verlangt.  

Gemäss § 49 Abs. 2 PBG können explizit Bestimmungen über eine 
Mindestausnützung erlassen werden. Dies ist ein Instrument zur Ver-
dichtung bzw. zur Erhaltung künftiger Verdichtungsmöglichkeiten. 
Die geforderte Mindestausnützung von 80% der zulässigen Aus-
nutzung muss durch den Bauwilligen nicht sofort erstellt werden. Der 
Baugesuchsteller muss jedoch nachweisen, dass die Ausnutzung von 
mind. 80% auf dem Grundstück erreichbar ist.  

Schemaskizze  
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  7.3 Zentrumszone 
Zentrumszone  Im Sinne einer Entwicklung und Urbanisierung im Bahnhofumfeld 

(Schlüsselgebiet gemäss Richtplan ONN) wird neu eine Zentrums-
zone eingeführt.  

  

Ausnützung / kein Attika  Grundsätzlich war im Rahmen der ersten öffentlichen Auflage eine 
Zone mit 4 Vollgeschossen, Attikageschoss und einer Ausnützungs-
ziffer von 90 % vorgesehen. Weil die Attikageschosse gemäss IVHB 
deutlich grösser in Erscheinung treten, wird statt eines Attikage-
schosses ein fünftes Vollgeschoss zugelassen. Entsprechend muss 
dieses Geschoss der Ausnützung angerechnet werden. Es wird daher 
eine Ausnützungsziffer von 108 % vorgesehen. 

gemäss 1. öffentlicher Auflage  

  
aktuelle Fassung  

  
   
Dachgestaltung / Gesamthöhe  In der Zentrumszone soll in der Regel ein Flachdach oder ein flaches 

Schrägdach vorgesehen werden. Die Dachgestaltung wird im Sinne 
der Gestaltungsfreiheit nicht eingeschränkt. Die Fassadenhöhe wird 
dementsprechend als Gesamthöhe vorgesehen.  

  

 
   
Grünflächenziffer  Es wird eine Grünflächenziffer von lediglich 20 % verlangt, da im 

Bahnhofsbereich eine Vielzahl versiegelter Flächen erforderlich ist.  

   
Nutzweise 
 

 Zentrumszonen sollen eine durchmischte Nutzung aufweisen und 
insbesondere in den Erdgeschossen möglichst publikumsorientierte 
oder mindestens gewerbliche Nutzungen aufweisen. Da jedoch Leer-
stände an weniger guten Passantenlagen vermieden werden sollen, 
werden Wohnnutzungen nur strassenseitig und in öffentlichen We-
gen zugewandten Erdgeschossen ausgeschlossen. 



  
Teilrevision Nutzungsplanung, Niederglatt – Paket 2 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    28 

  Bei rückwärtigen Erdgeschossen gegenüber Grünräumen sind Wohn-
nutzungen denkbar. Insgesamt ist ein Gewerbeanteil von 20 % 
vorzusehen. 

 

 

 
   

  7.4 Industriezone 
Industriezone 
Bepflanzung 

 Entsprechend der Richtplanung ONN (Grünkorridore) wird entlang 
der Seeblerstrasse im Bereich der Industriezone eine angemessen 
dichte Baumreihe verlangt. Bei Bautätigkeiten in diesen Bereichen ist 
die Baumreihe durch die Grundeigentümerschaften zu pflanzen. Das 
Konzept zur Seeblerstrasse kann dabei zur Beurteilung beigezogen 
werden. 

 

 

 
   

  Die Situation ist im Einzelfall zu prüfen. Im konkreten Fall und in Ab-
sprache mit der Gemeinde kann auch eine Strassenrandlage und ein 
abgesetztes Trottoir geprüft werden (Abtausch).  

 

 

 
  Quelle: Street View, Sinserstrasse Cham 
   

  Es wird lediglich eine angemessene Dichte der Baumreihe verlangt. 
Unter einer «angemessenen Dichte» wird in der Regel ein Baumab-
stand von rund 15 m verstanden, wobei der Abstand in Bereich von 
Zufahrten oder dergleichen unterbrochen werden kann. Damit wird 
Zufahrten sowie deren Sichtbereichen Rechnung getragen. 
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Grundstücksnutzung  Gemäss § 76 PBG kann die BZO die Erhaltung von näher bezeich-
neten Baumbeständen und deren Ersatz sowie zonen- oder gebiets-
weise angemessene Neupflanzungen vorschreiben. 

Gemäss Verkehrserschliessungsverordnung (VErV) haben Bäume 
einen Abstand von 4 m ab Mitte des Stammes zu Strassen einzuhal-
ten (§ 27 Abs. 1 lit. a VErV). Zudem dürfen gemäss Einführungsgesetz 
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch grosse Bäume nicht näher als 
8 m von der nachbarlichen Grenze gepflanzt werden (§ 171 Abs. 1 EG 
ZGB). Mit der am 1.12.2024 in Kraft getretenen PBG-Revision «Klima-
angepasste Siedlungsentwicklung» wurden die Pflanzabstände redu-
ziert. 

Die Bestimmung enthält keine Angabe zu Abständen und wider-
spricht den Vorgaben gemäss VErV und EG ZGB daher nicht. In der 
Wohnzone mit Gewerbeerleichterung wird eine Grünflächenziffer von 
30 % festgelegt. Die Bäume können in den sowieso freizuhaltenden 
Grünflächen oder im Strassenabstandsbereich gepflanzt werden. Die 
ordentliche Grundstücksnutzung wird nicht übermässig erschwert.  

   

  7.5 Zone für öffentliche Bauten und 
Erholungszone  

Keine inhaltlichen Anpassungen 
 

 Die Bestimmungen zur Zone für öffentliche Bauten und zur Erhol-
ungszone wurden in der Teilrevision Paket 1 angepasst. Abgesehen 
von der Artikelnummerierung werden keine Änderungen vorgesehen. 

   
 

 7.6 Besondere Institute 
 Gebiete mit Pflicht zum 
Gestaltungsplan 
Art. 33.1 

 Neben den bestehenden Gestaltungsplanpflichtgebieten «Rietlen 
Nord», «Rietlen Süd» und «Gwyd» besteht auch an den Gebieten 
«Seeblerstrasse Süd», «Seeblerstrasse Nord» sowie «Bahnhofstrasse 
West und Ost» ein wesentliches öffentliches Interesse im Sinne von 
§ 48 Abs. 3 PBG. 

  § 48 Abs. 3 PBG 
Besteht ein wesentliches öffentliches Interesse, beispielsweise des Orts-
bild- und Landschaftsschutzes, des Aussichtsschutzes, des Immissions-
schutzes oder ein solches an einer differenzierten baulichen Verdichtung, 
kann mit der Zonenzuweisung festgelegt werden, dass für bestimmte 
Teilbereiche ein Gestaltungsplan aufgestellt werden muss. 
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Begründung § 48 Abs. 3 PBG 
Gebiet Bahnhof 
(Bahnhofstrasse West und Ost) 

 
 
 
 
Schlüsselgebiet Bahnhof gemäss 
kommunalem Richtplan ONN 

 

 Das Gebiet Bahnhof Niederglatt liegt im Schlüsselgebiet gemäss kom-
munalem Richtplan ONN. Im Sinne von § 48 Abs. 3 PBG besteht ein 
wesentliches öffentliches Interesse an einer differenzierten baulichen 
Verdichtung an dieser Lage. Darüber hinaus bilden folgende Elemen-
te das wesentliche öffentliche Interesse: 

• Erstellung einer gestalterisch hochwertigen, dichten Bahnhofs-
überbauung mit angemessenem Anteil publikumsorientierter 
Nutzungen in den Erdgeschossen im Sinne einer sanften 
Urbanisierung 

• Attraktive Adressbildung am Bahnhof und hochwertige 
aufenthaltsfreundliche Aussenraumgestaltung (Bahnhofstrasse, 
Bahnhofplatz) und Umsetzung Grünachse gemäss Richtplanung 

• Stärkung des Ortszentrums mit Ergänzungen zum Versorgungs-
angebot und einem vielfältigen Wohnungsangebot sowie 
Arbeitsnutzungen 

• Rücksichtnahme auf das überkommunale Denkmalschutzobjekt 
(Aufnahmegebäude und Güterschuppen) 

• Förderung eines vernetzten zukunftsfähigen Mobilitätsange-
botes und einer nachhaltigen Mobilität 

• Sicherstellung des Lärmschutzes und Begrenzung der Störfall-
risiken  

Situation Studie 
schematisch 

 

 
   
Bauliche Entwicklung «besonders gut 
gestaltet dichte Bahnhofsüberbauung» 
Symbolbilder 

 

 

 

 
     
angemessener Anteil 
publikumsorientierte Nutzungen in den 
Erdgeschossen / Ergänzung des 
Versorgungsangebotes 

 

 

 

 
  Röschibachplatz Zürich, Cafe in Ecklage  Visualisierung Bahnhof Liestal © sbb 
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attraktiver Strassenraum im Bahnhof-
umfeld/Vorplatz mit Bäumen 

 

 

 

 
  Visualisierung Bahnhof Liestal © sbb  1. Rang Neuentwicklung Bahnhofplatz 

Dietikon Hosoya Schäfer 
   

angemessener Anteil unversiegelte 
Flächen 

 Im Bahnhofumfeld sind für die Mobilität und Bewegung (Bus, Zu-
gänge, Perrons, Freiverlad etc.) grosse Flächen mit Versieglung erfor-
derlich. Dennoch soll ein angemessener Anteil unversiegelte Flächen 
geschaffen werden. Gemäss Studie beträgt der denkbare Anteil unv-
ersiegelter Flächen im Perimeter der Gestaltungsplanpflicht Ost 
(eigentlicher Bahnhof) rund 15%. Dies wird in Anbetracht der Nutz-
ung als angemessener Anteil beurteilt.  

     

Integration und Rücksichtnahme auf die 
Schutzobjekte 

 

 

 

 
  Bahnhof Niederglatt  Visualisierung Umnutzung Güterschuppen 

Bahnhof Arosa 
   

Lärmschutz und Störfall  Dem Lärmschutz für die Wohnnutzungen ist eine besonders hohe 
Beachtung zu schenken. Zudem ist mit geeigneten Massnahmen im 
Bauprojekt auf die Störfallsituation zu reagieren. 

   

Begründung § 48 Abs. 3 PBG 
Gebiet Seeblerstrasse 
(Seeblerstrasse Nord und Süd) 

 Das Gebiet Seeblerstrasse kann aufgrund des Aufstiegs der Gemein-
de Niederglatt zur urbanen Wohnlandschaft von der Gewerbezone in 
eine Mischzone umgezont werden. 

Erschliessungsstand  Der Erschliessungsstand des Gebietes wurde geprüft (siehe Kap. 8). 
Das Gebiet gilt als erschlossen. In der Gestaltungsplanpflicht sind 
somit keine weitergehenden Lärmschutzanforderungen gemäss 
Art. 31a Abs. 1 lit. b und c LSV erforderlich. 

Masterplan und kommunaler Richtplan 

 
 Im einem dem kommunalen Richtplan vorangegangenen Masterplan 

wurden Bebauungs- und Nutzungsstrukturen erarbeitet. Zielsetzung 
des Masterplans ist die Entwicklung und Umstrukturierung hin zum 
Mischgebiet an dieser ebenfalls besonders gut mit dem öffentlichen 
Verkehr erschlossenen Lage. Dieser Masterplan wurde im kommu-
nalen Richtplan fixiert. 
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Potenzialstudie Seeblerstrasse 

 
 Mit der in der Folge erarbeiteten differenzierteren Betrachtung und 

Erarbeitung einer Potenzialstudie für die Seeblerstrasse wurde die 
mögliche Entwicklung des Gebietes hin zu einem hochwertigen 
Mischgebiet, welches Rücksicht auf die hinterliegende Bebauung 
nimmt, weiter vertieft und das denkbare Potenzial dargelegt. 

  

 
   

  Im Sinne von § 48 Abs. 3 PBG besteht ein wesentliches öffentliches 
Interesse an einer differenzierten baulichen Verdichtung im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Gebietes. Es besteht auch ein we-
sentliches öffentliches Interesse am Ortsbild, da hier ein ganzer neu-
er Ortsteil am Entstehen ist. Darüber hinaus bilden folgende Elemen-
te das wesentliche öffentliche Interesse: 

• Erstellung gestalterisch hochwertiger Überbauungen mit 
maximal 80% Wohnanteil 

• Erstellung von hochwertigen, begrünten Aussenräumen sowie 
aufenthaltsfreundlichen öffentlichen Räumen 

• Ein gut strukturierter Übergangsbereich entlang der Seebler-
strasse mit Baumreihe und optimierter Anordnung von gewerb-
lichen Nutzungen entlang der Seeblerstrasse; 

• Eine angemessene Höhenabstufung gegenüber dem Wohn-
gebiet Fronberg und die Anordnung von Wohnnutzungen in 
diesem Bereich; 

• Förderung eines angenehmen Lokalklimas und von Flächen mit 
erhöhtem siedlungsökologischem Wert; 

• Förderung von nachhaltigen Mobilitätsformen; 
• Die Gewährleistung der Sicherheit vor Naturgefahren sofern sich 

dies als erforderlich erweist (Oberflächenabfluss/Vernässung im 
Bereich Fronberg); 

• Schaffung einer angemessenen Quartierwertstoffsammelstelle 
(z.B. Unterflursammelstelle für allgemeinen Hausmüll, Alu/Blech 
und Glas) an der Seeblerstrasse; 

• Prüfung und Freihaltung von genügend Raum für Anlagen zur 
Versorgung (Strom, Wärme etc.); 

• Prüfung des Bedarfs und gegebenenfalls Schaffung eines 
Kindergartens ausserhalb des Konsultationsbereichs der 
Eisenbahn bezüglich Störfall; 

• Sicherstellung des Lärmschutzes und Begrenzung der Störfall-
risiken im Konsultationsbereich der Eisenbahn im Bereich Selig. 

  Bei den beiden Gebieten Bahnhof und Seeblerstrasse (Nord/Süd) 
wird daher eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt (siehe auch 
Kap. Zonenplan).  
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Entwicklung Seeblerstrasse Nord  Der Perimeter Seeblerstrasse Nord liegt teilweise im «Schlüsselgebiet 
Bahnhof» gemäss kommunaler Richtplanung. Hier sollen sich an 
bester Lage ein dichtes, attraktive Mischgebiet entwickeln. Im 
Vordergrund stehen publikumsorientierte gewerbliche Angebote im 
Erdgeschoss sowie Büro- und Wohnnutzungen in den oberen 
Geschossen. Im Gestaltungsplan kann auch eine höhere Bebauung 
geprüft werden. 

Entwicklung eines zentralen 
Mischgebietes an der Seeblerstrasse Süd 

 In Abstimmung mit den Ansätzen der kommunalen Richtplanung 
(Wohngebiet mit Gewerbe NG2) soll hier eine Mischnutzung mit 
Wohnen und Arbeiten entstehen. Insbesondere im den Übergangs-
bereich an der Seeblerstrasse soll durch eine geeignete Nutzungs-
anordnung ein Pufferbereich geschaffen werden. Hier sind insbe-
sondere auch Erdgeschossnutzung für Gewerbe mit gewissem 
Publikumsverkehr erwünscht, welche zu einem belebten urbanen 
Raum beitragen. Entsprechend dem kantonalen Richtplan wird eine 
Wohnanteilsbeschränkung vorgenommen. Die Anordnung der Ge-
werbenutzungen muss jedoch in der Folge im Gestaltungsplan 
spezifiziert werden. 

   
Mischnutzung  Der Nichtwohnanteil ist zusammen mit dem Wohnanteil im Gestalt-

ungsplan auszuweisen. Bei etappenweiser Ausführung von Bauvor-
haben mit Wohnnutzung sind die Bauten oder Nutzungsänderungen 
so zu realisieren, dass bei jedem Zwischenstand die Nutzungsanteile 
eingehalten sind. 

   
Höhere Bauten und mehr Dichte  Das Gebiet Seeblerstrasse Nord liegt im Bereich hoher baulicher 

Dichte gemäss regionalem Richtplan. Eine höhere bauliche Dichte als 
die Minimalanforderung zur Erfüllung der Richtplanvorgabe soll nur 
über Gestaltungspläne zugelassen werden, wenn in einer konkreten 
Bebauungsstudie nachgewiesen werden kann, dass die höhere 
bauliche Dichte mit hohen Qualitäten (Freiraum etc.) einhergeht. 
Gleiches ist auch im Bereich des Gebietes Seeblerstrasse Süd 
denkbar. 

Die Gestaltungspläne sind in diesem Fall der Gemeindeversammlung 
vorzulegen, weil sie damit von der Grundordnung abweichen. Die 
beiden Areale an der Seeblerstrasse sind neben dem Bahnhof die 
bedeutendsten Entwicklungsbereiche für die Gemeinde Niederglatt.  

   
Nachhaltige Mobilität und 
zukunftsfähiges 
Mobilitätsangebot 

 Im Rahmen der Gestaltungspläne ist sicherzustellen, dass der durch 
die Entwicklung ausgelöste Mehrverkehr zu einem grossen Teil mit 
dem öffentlichen Verkehr oder dem Fuss- und Veloverkehr abgewi-
ckelt werden kann. Zudem ist insbesondere beim Gestaltungsplan 
am Bahnhof sicherzustellen, dass ein zukunftsfähiges Mobilitätsan-
gebot geschaffen wird (z. B. Reduktion der Parkplatzzahl, die sich am 
Minimum gemäss massgeblichem Bedarf orientiert, ausreichend 
Veloabstellplätze, multimodale Angebote, kurze Umsteigewege etc.). 
Diese Anforderungen entsprechen auch dem regionalen Gesamt-
verkehrskonzept. 
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  7.7 Ergänzende Bauvorschriften 
Neue Vorgaben zur Mobilität / 
Abstellplätze 

 Der kantonale Richtplan Zürich sieht im Handlungsraum «Urbane 
Wohnlandschaft» vor, dass die Gemeinden eine nachhaltige und 
qualitätsvolle Mobilitätsentwicklung fördern. Das neue regionale Ge-
samtverkehrskonzept Unterland plus (rGVK PZU+.) präzisiert die an-
gestrebte Mobilitätsentwicklung in der Region. Ausserdem wurde das 
PBG in Sachen Fahrzeugabstellplätze (§§ 242 - 244 PBG) revidiert. 
Daraus ergibt sich ein gewisser Anpassungsbedarf im Bereich der 
Fahrzeugabstellplätze, obschon in diesem Themenbereich bereits in 
Paket 1 Anpassungen vorgenommen wurden.  

Vorgaben in 
Gestaltungsplanpflichtgebieten 

 Die wesentlichen Entwicklungen der Gemeinde Niederglatt werden in 
den kommenden Jahren im Gebiet um den Bahnhof und vor allem an 
der Seeblerstrasse erfolgen. Hier werden im Rahmen der Gestalt-
ungsplanpflichten Anforderungen für eine nachhaltige Mobilität und 
ein zukunftsfähiges Mobilitätsangebot gestellt (siehe Kap. 7.6). 

Keine Obergrenze und keine weitere 
Erhöhung der Reduktionsfaktoren ohne 
Zusatzmassnahmen 

 Im Sinne der angestrebten Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr 
könnte eine Obergrenze für die Anzahl Parkplätze vorgesehen wer-
den. Die Wegleitung zum Parkplatzbedarf in kommunalen Erlassen 
1997 sieht für die Gemeinde Niederglatt keine Obergrenze vor. Die 
umstrittene Vernehmlassungsfassung 2018 der Wegleitung sieht 
hingegen eine solche vor. In Niederglatt wurden erst in Paket 1 Re-
duktionsfaktoren eingeführt, insgesamt eine Reduktion vorgesehen 
und mehr Wert auf die Veloförderung gelegt. Eine Erhöhung der 
Reduktionsfaktoren oder Obergrenze wird aktuell als nicht als ange-
messen und zweckmässig beurteilt. Es besteht die Befürchtung, dass 
die Fahrzeuge in diesem Fall im Strassenraum abgestellt werden, 
wenn keine ergänzenden Massnahmen ergriffen werden. Ausserdem 
ist seit Inkraftsetzung des Paketes 1 kaum Zeit vergangen. 

Reduktion über ein Mobilitätskonzept  Hingegen soll zugelassen werden, dass die Anzahl Motorfahrzeug-
abstellplätze weiter reduziert wird, wenn über ein Mobilitätskonzept 
Massnahmen ergriffen werden damit keine Missstände entstehen. 
Kann mit einem Mobilitätskonzept nachgewiesen werden, dass der 
tatsächliche Bedarf tiefer als der Grenzbedarf liegt, kann ganz oder 
teilweise auf die Umsetzung der Abstellplätze für Bewohner und Be-
schäftigte verzichtet werden. Mit einem Controlling muss dies dauer-
haft sichergestellt werden. Die Abstellplätze für Kunden und Besu-
cher müssen unabhängig davon erstellt werden. Damit wird es mög-
lich, beispielsweise autofreie Siedlungen zu errichten oder das Mobi-
litätsverhalten der Bewohner durch Sharing-Programme oder alter-
native Verkehrsmittel nachhaltiger zu gestalten. 

Mathematisch Runden  Es wird zugelassen, dass bei Bruchteilen von Parkplätzen mathe-
matisch gerundet wird. Damit ergibt sich eine geringfügige Reduktion 
des Mindestbedarfs an Autoabstellplätzen. 
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  7.8 Umgebung und Siedlungsökologie 
Ausgangslage  Die Gemeinde Niederglatt hat bereits einen hohen Anteil an Grün-

flächen, die wesentlich zur Wohnqualität beitragen. Auch im Rahmen 
der inneren Verdichtung gilt es, diese Qualitäten zu wahren. Inner-
halb des Siedlungsgebietes stehen viele Grünräume von ökologi-
schem Wert unter Druck. 

Die voranschreitende Klimaveränderung bewirkt zunehmende Tem-
peraturen und eine stärkere Wärmebelastung. Die Wärmebelastung 
für die Bevölkerung ist insbesondere im Bereich von dichter Bebau-
ung und einer Vielzahl von versiegelten Flächen erheblich. Die aktu-
elle Situation präsentiert sich in Niederglatt wie folgt: 

 

 

 
   

Inhalte 
der Revision Paket 1 

 Folgende neue Vorgaben der Bauordnung wurden bereits im Paket 1 
festgehalten, um eine Überwärmung bestmöglich zu verhindern: 

• Einführung der Grünflächenziffer 
• Flachdachbegrünung 
• Spiel- und Ruheflächen 
• Vorgaben zur Gestaltung von Parkplätzen (mehr Schatten durch 

1 Baum pro 5 Parkplätze) 
• Ergänzende Anforderungen an Arealüberbauungen 
• Erhalt der Bepflanzung und der Grünfläche Im Guet durch die 

neue Quartiererhaltungszone 

  Zudem wurde mit den Reduktionsfaktoren bei der Anzahl Parkplätze 
die Möglichkeit gegeben, in Bezug auf die Erschliessung mit dem 
öffentlichen Verkehr weniger Parkplätze zu realisieren und es wur-
den Verbesserungen für die Velonutzung vorgesehen. Dies im Sinne 
der Luftreinhaltung und damit des Klimaschutzes. 
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Revision PBG  Der Kantonsrat hat am 8. April 2024 die Gesetzesvorlage PBG-Revi-
sion zur Klimaanpassung verabschiedet. Die Gesetzesvorlage ist am  
1. Dezember 2024 in Rechtskraft erwachsen. 

Einige neue Artikel müssen durch die Gemeinden direkt angewendet 
werden. Andere Artikel geben die Möglichkeit, weitergehende Rege-
lungen zur Klimaanpassung und Siedlungsökologie in der BZO zu 
treffen.  

Als wichtigster Artikel des neuen PBG wird § 238a beurteilt: 

§ 238a PBG  1 Vorgärten und andere geeignete Teile des Gebäudeumschwungs sind 
in angemessenem Umfang als ökologisch wertvolle Grünflächen zu 
erhalten oder herzurichten. 
2 Die Versiegelung von nicht mit Gebäuden überstellten Grundstücks-
flächen ist möglichst gering zu halten. 
3 Nach Möglichkeit sind bestehende Bäume zu erhalten oder angemes-
sene Ersatz- und Neupflanzungen vorzusehen. Es ist genügend Wurzel-
raum und ausreichender Raum für die Versickerung zu gewährleisten. 
Die ordentliche Grundstücksnutzung darf dadurch nicht übermässig 
erschwert werden. 
4 Die Bau- und Zonenordnung kann zonen- oder gebietsweise ergän-
zende Bestimmungen enthalten. 
5 Die Begrünung ist zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

   
Umgebung und Siedlungsökologie  Die bisherigen Vorgaben zur Umgebung sagen wenig aus zu den 

qualitativen Anforderungen hinsichtlich Ökologie. 

Das Kapitel «Umgebung» wird mit den neu möglichen Vorgaben 
bezüglich Siedlungsökologie / Klima ergänzt. 

   
Begrünte Umgebungsflächen 
 

 Zur Verbesserung der Durchgrünung oder im Sinne der Durchgrü-
nung und des Ortsklimas wurde im Paket 1 eine Grünflächenziffer 
von 30 % eingeführt. Die Grünflächenziffer ist das Verhältnis der an-
rechenbaren Grünfläche zur anrechenbaren Grundstücksfläche. Als 
anrechenbare Grünfläche gelten natürliche und bepflanzte Boden-
flächen eines Grundstücks, die nicht versiegelt sind und die nicht als 
Abstellflächen dienen. 

Beispielskizze gemäss Merkblatt 
Grünflächenziffer 
(klärende Rechtsentscheide liegen noch 
nicht vor) 
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«geeignetes Mass» Abs. 1   In den meisten Zonen ist eine Grünflächenziffer festgelegt. Diese 
definiert hier das minimale Mass für begrünte Umgebungsflächen. Im 
Bereich der Gestaltungsplanpflichtgebiete gelten erhöhte Anforder-
ungen bezüglich begrünte Aussenräume sowie der Förderung des 
Lokalklimas und von Flächen mit erhöhtem siedlungsökologischem 
Wert. 

«geeignetes Mass» Abs. 2  In der Zone für öffentliche Bauten besteht keine Grünflächenziffer. 
Hier ist in der Regel die öffentliche Hand als Bauherrschaft involviert 
und es werden Projekte vorgesehen, welche ein möglichst hohes 
Mass an begrünten Umgebungsflächen aufweisen. D.h. alle nicht 
überbauten Bereiche, die nicht der Erschliessung und Parkierung 
dienen sind mit genügend Boden zu überdecken damit sie begrünt 
werden können. 

In der Kernzone bestehen Vorgaben zur Umgebungsgestaltung, 
welche bereits eine besonders gute Lösung fordern. Im Wesentlichen 
ist das Mass durch den Bestand gegeben, weil hier gefordert wird, 
dass der Bestand zu erhalten oder wiederherzustellen ist. 

In Gewerbe- und Industriezonen besteht ebenfalls keine Grün-
flächenziffer. Das geeignete Mass an begrünten Umgebungsflächen 
ist hier wesentlich von der Nutzung abhängig und muss fallweise 
festgelegt werden. Ein minimaler Anteil von ca. 5 % sollte in jedem 
Fall erreicht werden können. 

Reduktionsmöglichkeit Abs. 5  Sollte die geforderte Grünflächenziffer nicht erreicht werden können, 
sind Kompensationsmassnahmen (Baumerhalt, zusätzliche Baum-
pflanzungen, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung) möglich.	So wird 
die erforderliche Flexibilität in der Bebauung und Umgebungsgestal-
tung sichergestellt. 

  

  
   

 

 Der Baumerhalt gemäss Art. 56.1 sowie die erforderlichen Bäume 
gemäss Art. 57 können nicht zur Reduktion der Grünflächenziffer 
herbeigezogen werden. Weitere Bäume sind jedoch erwünscht, weil 
sie eine weitergehende Beschattung und Lebensräume schaffen. Es 
sind standortangepasste, vorzugsweise einheimische Arten zu ver-
wenden. Die zusätzlichen Bäume können mit ihrer Kronenfläche an-
gerechnet werden. Damit wird grosskronigen Bäumen ein grösserer 
Wert zugestanden als kleinkronigen, was als richtig beurteilt wird. Das 
Flächenmass wird über den Mittelwert der Breite (=Durchmesser) 
gemäss GALK-Liste errechnet. 

  



  
Teilrevision Nutzungsplanung, Niederglatt – Paket 2 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    38 

  Auch eine Fassadenbegrünung oder eine intensive ökologische Dach-
begrünung trägt zur Verbesserung des Ortsklimas bei. Die angerech-
nete Fläche der Fassadenbegrünung muss nach 3 Jahren erreicht 
sein, sonst können Zusatzmassnahmen verlangt werden. Die inten-
sive Dachbegrünung erfordert idR. min. 20 cm Boden. Bei einer 
Kombination mit Solaranlage ist eine geeignete Bepflanzung zu 
wählen (siehe auch SIA 312 Entwurf). 

 

 

 

 

 
© benz24.de  © rzu, Datenbank klimaangepasste Innenentwicklung  © energieexperten.ch 
   
  Besonders wertvolle Lebensräume werden zu 200 % angerechnet. 

Als besonders wertvoll können zum Beispiel folgende Elemente 
gelten: 

• Feuchtbiotope, Naturteich 
• Wildblumenwiese, Ruderalflächen 
• Trockensteinmauer, Totholzzäune / Benjeshecken, naturnahe 

Hecken 
• Flächen mit Ast- und Steinhaufen 

 

 

 

 

 
© schoenesleben.ch  © fryd  © SKW SU 

Schottergärten unzulässig  Schottergärten sind nicht zulässig. Unter Schottergärten werden mit 
Steinen (Schotter, Geröll, Kies, Split etc.) bedeckte Gartenflächen 
verstanden, welche durch ein Vlies, eine Folie oder dergleichen vom 
darunterliegenden Boden abgetrennt sind. Pflanzen kommen darin 
nicht oder nur in geringer Anzahl vor. Steingärten, die einen ökolo-
gischen Wert aufweisen im Sinne von naturnahen Trockenbiotopen, 
in welchen die Vegetation im Vordergrund steht, sind nicht gemeint. 

Naturnaher Kiesgarten (links) 
Schottergarten (rechts) 
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Bäume  Bäume tragen wesentlich zur Erscheinung des Ortsbilds bei und 
leisten ausserdem einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Bio-
diversität. Der Baumbestand ist daher von hoher Bedeutung.  

Baumerhalt 

 
 Gemäss PBG § 238a sind «Nach Möglichkeit bestehende Bäume zu 

erhalten oder angemessene Ersatz- und Neupflanzungen vorzu-
sehen.». 

Weil insbesondere ältere Bäume bedeutsam sind, wird nur das Fällen 
von Bäumen ab 150 cm Stammumfang auf Brusthöhe (1.3 m) neu 
bewilligungspflichtig, wobei in der Bauordnung Vorgaben für die Be-
willigung festgelegt werden und die Möglichkeit von Ersatzpflanzun-
gen vorgesehen wird. 

   
Baumpflanzung 
 

 Bäume tragen wesentlich zu einem guten Ortsklima bei und leisten 
ausserdem einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Biodiversität. Wo 
es die Verhältnisse zulassen, sind entsprechend pro 300 m2 Grund-
stücksfläche mindestens ein mittelkroniger Baum oder hochwach-
sende Sträucher zu pflanzen. Die ordentliche Grundstücksnutzung 
darf dadurch nicht übermässig erschwert werden. Die gepflanzten 
Bäume und Sträucher haben eine minimale Grösse aufzuweisen, die 
innert absehbarer Frist eine angemessene Wirkung erzielt. Ein Kro-
nendurchmesser von etwa 7-8 m innert 15 Jahren wird hierbei für 
einen mittelkronigen Baum als angemessen betrachtet. Wenn bereits 
ein alter Baum besteht oder ersetzt wird, kann dieser an die erfor-
derliche Anzahl angerechnet werden. 

 

 

 
   

  Werden Sträucher anstelle von Bäumen gepflanzt, ist die Anzahl und 
Grösse der Sträucher so zu wählen, dass ein vergleichbares Blatt-
volumen erreicht wird. Die Pflanzung von kleinen Setzlingen, die 
kaum als Baum oder Strauch wahrgenommen werden, kann nicht 
angerechnet werden. Damit wird sichergestellt, dass in allen Wohn-
zonen, Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung und Zonen für öffent-
liche Bauten eine genügende Durchgrünung vorhanden ist. Um den 
erwünschten Nutzen für die Biodiversität zu erzielen, sind standort-
gerechte und vorzugsweise einheimische Bäume und Sträucher vor-
zusehen. 

  



  
Teilrevision Nutzungsplanung, Niederglatt – Paket 2 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    40 

Wurzelraum  Damit die Bäume gedeihen und richtig wachsen können, um ihre an-
gestammten klimatischen Funktionen auch wahrzunehmen, ist die-
sen ein genügend grosser Wurzelraum zur Verfügung zu stellen. Vor-
zugsweise sind Bäume über nicht unterbauten Bereichen zu pflan-
zen. Alternativ ist eine Überdeckung von mindestens 1.5 m vorzu-
sehen. 

   
Flachdachbegrünung  Die Bestimmung wurde im Rahmen der Teilrevision Paket 1 einge-

führt. Der Artikel wird ins Kapitel Umgebung und Siedlungsökologie 
verschoben, weil mit der Flachdachbegrünung ebenfalls ein wichtiger 
Beitrag zur Siedlungsökologie und zum Ortsklima geleistet werden 
kann. 

  

 

 

 
   
Begrünung von Mauern 
(Hitzeminderung) 
 

 Hohe, kahle Mauern und andere statische Elemente (Stützmauern, 
Betonwände, hitzerelevante Einfriedungen, Lärmschutzwand ohne 
lärmabsorbierende Oberfläche etc. mit einem gewissen Ausmass (ca. 
> 1.5m Höhe und ca. > 4m Länge)) strahlen Hitze ab und tragen nicht 
zur Siedlungsökologie bei. Notwendige Stützmauern oder hitze-
abstrahlende Einfriedungen und andere statische Elemente sind da-
her dauerhaft zu begrünen. Die Bepflanzung ist derart vorzunehmen, 
dass die Wärmeabstrahlung massgeblich zu reduziert wird. Um eine 
genügende Bepflanzung zu erreichen kann eine Staffelung erforder-
lich sein, bei welcher ein zusätzlicher Wachstumsbereich mit Erde 
geschaffen werden kann. 

Bei statischen Elementen mit hohem ökologischen Wert (z.B. Tro-
ckenmauern) kann wegen des Nutzens als Lebensraum im Sinne der 
Siedlungsökologie auf eine Staffelung und eine wesentliche Bepflanz-
ung zur Hitzeminderung verzichtet werden. 

   
Siedlungsränder  Die sorgfältige Ausgestaltung des Siedlungsrandes als Schnittstelle 

zwischen Baugebiet und Landschaft ist von hoher Bedeutung und 
wurde entsprechend bereits im Rahmen der kommunalen Richtpla-
nung ONN stipuliert. 

Die Umgebungsgestaltung ist auf die Lage am Siedlungsrand abzu-
stimmen. Es wird ein offener und natürlicher Übergang in die Land-
schaft mit standortgerechten Baum- und Straucharten angestrebt, 
bei welchem auch Kleintiere die Möglichkeit haben, Lebensräume zu 
finden. Bauten sollen daher strukturell sowie bezüglich Volumina 
(Körnigkeit) der Siedlungsrandlage entsprechen. 
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  Die Gestaltung wird situativ im Einzelfall zu beurteilen sein. In der 
Regel werden eine diskrete Farbgestaltung und kleinere Volumen 
angestrebt.  

  geschlossener Siedlungsrand X  offener Siedlungsrand √ 

  

 

 

 
   

  geschlossener Siedlungsrand X  offener Siedlungsrand √ 

  

 

 

 
   
Vermeidung von Lichtemissionen 
 

 Übermässige Beleuchtung hat erhebliche negative Auswirkungen, 
insbesondere auf Insekten, aber auch auf andere Lebewesen. Sie soll 
daher möglichst vermieden werden.  

Um möglichst wenig negative Auswirkungen zu haben, sollen zudem 
Beleuchtungen möglichst vermieden oder in geeigneter Form gestal-
tet werden. Zur Beurteilung sollen in der Praxis die Empfehlungen 
von Bund und Kanton bzw. die Grundsätze der SIA-Norm SN 586 491 
«Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum» beige-
zogen werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Naturgefahren und Objektschutz 
 

 Verschiedene Bauten und Anlagen im Gemeindegebiet von Nieder-
glatt sind gemäss Gefahrenkarte vom 11. Dezember 2012 von 
Naturgefahren betroffen. Die Naturgefahrenkarte wird daher als 
Bestimmung in der Bauordnung verankert. 

Mit dem Bewilligungsgesuch ist nachzuweisen, welche Massnahmen 
zum Schutz vor Naturgefahren ergriffen werden. 
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  8 ANPASSUNGEN ZONENPLAN 
  8.1 Seeblerstrasse Nord und Süd 
Seeblerstrasse Nord / Selig  
 

 Das Areal Selig wird entsprechend der kommunalen Richtplanung 
und der Überlegungen im Sinne der Entwicklung im Schlüsselgebiet 
Bahnhof gemäss Masterplan ONN von der Industriezone ebenfalls in 
eine Mischzone mit Gestaltungsplanpflicht umgezont. 

Auszug Richtplan  Bestehend: IB10 / G3  Neu: WG3/60 GP 

 

 

 

 

 
   
Vorgaben zur Entwicklung innerhalb der 
AGL 

 Das Areal Seeblerstrasse Nord / Selig liegt innerhalb der Abgrenz-
ungslinie (AGL) des Flughafens Zürich. Die Vorgaben zur Entwicklung 
innerhalb der AGL sind wie folgt eingehalten: 

1. Niederglatt liegt im Handlungsraum «Urbane Wohnlandschaft» 
gemäss ROK ZH 

2. Die Immissionsgrenzwertüberschreitungen erfolgen lediglich in 
der 1. Nachtstunde. 

3. Mit der neuen WG3/60 wird im Bereich des «Schlüsselgebietes 
Bahnhof» gemäss kommunalem Richtplan ein «zentral gelegenes 
Mischgebiet» im Einzugsbereich der S-Bahnstation Niederglatt 
geschaffen. 

4. In der Gestaltungsplanpflicht wird die erforderliche «Wohnanteils-
beschränkung» auf max. 80% festgelegt. 

> Die Vorgaben zur Entwicklung innerhalb der AGL sind erfüllt. 

Dichtevorgabe regionaler Richtplan 

 

 Gemäss regionalem Richtplan liegt das Areal teilweise im Bereich 
einer hohen baulichen Dichte, was gemäss Region einer Dichte von 
mindestens AZ 60 % entspricht. 

Mit der festgelegten Zonierung WG3/60 wird die Anforderung des 
regionalen Richtplanes erfüllt. Aufgrund des erforderlichen Gestalt-
ungsplanes und der Grösse des Areals muss nicht davon ausge-
gangen werden, dass die maximal zulässige Ausnutzung nicht er-
reicht wird. Eine höhere bauliche Dichte wurde in der Grundnutzung 
nicht vorgesehen, weil gegenüber der Entwicklung, welche innerhalb 
der AGL zu mehr Wohneinheiten führt, teilweise auch Vorbehalte 
vorgebracht bestehen. Eine höhere Dichte kann durchaus vorge-
sehen werden, wenn entsprechend höhere Qualitäten (zugängliche 
Freiräume für Erholung, Konzeption der Bebauung und Nutzungs-
anordnung etc.) zu Gunsten der Wohnqualität und der Siedlungs-
entwicklung geschaffen werden. Dies muss jedoch im Rahmen des 
Gestaltungsplanes gesichert werden. 

> Die regionalen Dichtevorgaben sind erfüllt. 
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Vorgaben Art. 24 rUSG  1. Überwiegendes öffentliches Interesse: 
Es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Siedlungsentwicklung hin zu einem Mischgebiet, was durch die 
regionale Festlegung hohe bauliche Dichte und die langjährige 
Planung (Masterplan ONN) belegt wird. Die Statistik (siehe S. 18 des 
vorliegenden Berichtes) zeigt zudem für Niederglatt eine über-
durchschnittliche Entwicklung, was zeigt, dass für in Niederglatt 
Bedarf für eine weitere Siedlungsentwicklung bestehet. 

2. Freiraum für Erholung: 
Für die Gesamtbevölkerung wurde im Rahmen des Paket 1 eine 
zusätzliche Erholungszone geschaffen, in welcher ein neues 
Erholungsangebot geschaffen werden soll. Innerhalb des Areals 
Seeblerstrasse werden mit der Gestaltungsplanpflicht zudem hohe 
Anforderungen für siedlungsinterne zugängliche Freiräume für 
Erholung gestellt. 

3. Massnahmen, die in akustischer Hinsicht zu einer angemessenen 
Wohnqualität beitragen: 
In der Gestaltungsplanpflicht wird eine hohe Qualität der Bauten 
und der Umgebung gefordert. Der Lärmschutz ist dabei ein 
wichtiger Aspekt. Es werden Anforderungen an die Nutzungsan-
ordnung von Gewerbe gestellt, um zu verhindern, dass die Wohn-
bevölkerung zusätzlichem Lärm ausgeliefert ist. Auch die ge-
forderte Baumreihe soll zur Wohnqualität beitragen, auch wenn ihr 
wenig Auswirkungen bezüglich Lärmdämpfung zugesprochen 
werden. Massnahmen an der Strasse welche die Lärmentwicklung 
verringern, werden geprüft (Flüsterbelag, Tempo Reduktion etc.) 
können jedoch nicht in der Nutzungsplanung festgelegt werden. 

> Die Vorgaben von Art. 24 rUSG sind soweit sie die Nutzungs-
planung betreffen erfüllt. 

   
Seeblerstrasse Süd  Im Sinne der Vorgaben der kommunalen Richtplanung, zur Ermögli-

chung von Wohnnutzungen und entsprechend der Potenzialstudie 
Seeblerstrasse wird die bestehende Gewerbezone in eine Mischzone 
mit Gestaltungsplanpflicht umgezont. 

  Bestehend: G3  Neu: WG3/60 GP 
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  Die Höhenbeschränkung wird auf den Grenzbereich der WG3 zur 
Industriezone angepasst: 

  Bestehend: Höhenbeschränkung  Neu: Höhenbeschränkung neu 

 
 

 

 

 

 
  

Vorgaben zur Entwicklung innerhalb der 
AGL 

 Der nördliche Teil des Areals «Seeblerstrasse Süd» liegt innerhalb der 
Abgrenzungslinie (AGL) des Flughafens Zürich. Die Vorgaben zur 
Entwicklung innerhalb der AGL sind wie folgt eingehalten: 

1. Niederglatt liegt im Handlungsraum «Urbane Wohnlandschaft» 
gemäss ROK ZH 

2. Die Immissionsgrenzwertüberschreitungen erfolgen lediglich in 
der 1. Nachtstunde. 

3. Mit der neuen WG3/60 wird im Bereich des «Schlüsselgebietes 
Bahnhof» gemäss kommunalem Richtplan ein «zentral gelegenes 
Mischgebiet» im Einzugsbereich der S-Bahnstation Niederglatt 
geschaffen. 

4. In der Gestaltungsplanpflicht wird die erforderliche «Wohnanteils-
beschränkung» auf max. 80% festgelegt. 

> Die Vorgaben zur Entwicklung innerhalb der AGL sind erfüllt. 

Der südliche Teil des Areals «Seeblerstrasse Süd» befindet sich im 
Anordnungsspielraum der AGL und kann daher vorliegend als aus-
serhalb der AGL gelegen betrachtet werden. Im Sinne der Vorgaben 
des Richtplanes muss wegen der Lage im Anordnungsspielraum den-
noch eine Wohnanteilsbeschränkung auf 80% vorgesehen werden. 

Vorgaben Art. 24 rUSG  Siehe Ausführungen zu Seeblerstrasse Nord. 

> Die Vorgaben von Art. 24 rUSG sind soweit sie die Nutzungs-
planung betreffen erfüllt. 

Erschliessungsstand Strasse  Das Gebiet im Bereich der Seeblerstrasse ist durch die Seeblerstras-
se strassenseitig hinreichend erschlossen. Das Gebiet weist eine 
strassenseitige Erschliessung auf, welche für ein Gewerbegebiet di-
mensioniert wurde. Es bestehet eine Fahrbahn von 6.1 m und ein 
Trottoir mit 2 m Breite. Sämtliche Grundstücke im Umzonungsbereich 
weisen eine genügende Anstosslänge für arealinterne Zufahrten auf. 
Die Grundstückstiefe erlaubt eine Erschliessung ab der Seeblerstras-
se (die Grundstücke sind grösstenteils knapp 80 m tief, was als Richt-
grösse in den alten Zugangsnormalien verwendet wurde). Mit der 
künftigen Nutzung kann neu mit rund 500 Einwohnern und 180 
Arbeitsplätzen gerechnet werden, was ca. 300–350 Wohneinheiten 
entspricht. 
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  Es besteht eine gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr. Ge-
mäss Verkehrserschliessungsverordnung wäre für die neue WG folg-
lich eine Zufahrtsstrasse 2 bis 300 WE (600 WE) erforderlich. Darüber 
hinaus wird die Industriezonenfläche über diese Strasse erschlossen. 
Die bestehende Strasse entspricht den Anforderungen an eine Er-
schliessungsstrasse bis 600 WE (1200). Der Begegnungsfall PW/LW ist 
gegeben. Ein Trottoir ist auf Seiten der neuen WG-Zone vorhanden. 

Die Strasse weist keinen Ausbaubedarf auf. Die gemäss Richtplanung 
geplante Strasse stellt keinen Ausbau zwecks Erschliessung der 
Grundstücke in diesem Bereich dar, sondern ist lediglich eine Opti-
mierung. 

Erschliessung Medien  Die Erschliessung mit den erforderlichen Medien ist vorhanden. 

Erschliessungsstand  Die Grundstücke gelten daher gemäss GIS ZH auch als «sofort 
baureif». 

 

 
 

 
 

 Erschliessungsstand GIS  Kommunaler Richtplan 

 

 

 

 
   

  Aufgrund der vorhandenen Erschliessung gelten für das Areal die 
Immissionsgrenzwerte. 

Naturgefahren 

 

 

 Naturgefahren, welche eine zusätzliche Erschliessung bedingen 
würden, bestehen nicht. Im für eine Umzonung vorgesehenen Gebiet 
sind keine Naturgefahren verzeichnet. Im nahegelegenen Gebiet 
Fronberg sind allerdings Hinweise auf Oberflächenabfluss/Vernäs-
sung eingetragen. Die Gestaltungsplanpflichten des Areals Seebler-
strasse werden daher mit einem entsprechenden Zweck versehen: 
Sofern erforderlich, sind im Areal Seeblerstrasse im Rahmen des Ge-
staltungsplans Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit vor 
Naturgefahren (Oberflächenabfluss/Vernässung) vorzusehen. 
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  8.2 Bahnhof 
Bahnhofareal  Im Sinne der Verdichtung an gut erschlossenen Lagen und entspre-

chend der Überlegungen im Vorfeld des kommunalen Richtplans 
(Masterplan ONN), wird das Areal Bahnhof in eine Zentrumszone mit 
Gestaltungsplanpflicht umgezont. Das gesamte Gleisareal wird der 
Verkehrsfläche zugewiesen. 

Modell Bahnhof, Masterplan ONN  Schema Richtplan  Weiterführende Überlegungen  

 

 

 

 

 
   

  Bestehend: W2, IB10, WG3/60, G4  Neu: Z5/108 GP, Verkehrsfläche 

 

 

 

 

 
   

Abgrenzung der Zone  Der südliche Teil der neuen Zone ist schmal. Es wurde geprüft, ob die 
Fläche geeigneter der WG-Zone zugewiesen werden würde. Eine Be-
bauung steht jedoch in räumlichen und funktionalen Zusammenhang 
mit dem Bahnhof, so dass eine Lage in der gleichen Zone wie der 
Bahnhof inhaltlich als zweckmässig beurteilt wird. Alternativ kann die 
Nutzung auf den bereits bebaubaren Teil des Bahnhofareals ver-
lagert werden, wenn diese Fläche in der gleichen Zone liegt. Die Ab-
grenzung wird daher zur Gewährleitung einer zusammenhängenden 
verdichteten Bebauung als sinnvoll beurteilt.  

   
Gestaltungsplanpflichtperimeter 
Bahnhofstrasse West / Bahnhof Ost 

 Aufgrund der absehbaren unterschiedlichen Entwicklungshorizonte 
und der unterschiedlichen Anforderungen werden zwei Gestaltungs-
planpflichtperimeter festgelegt. Das östlich der Bahnhofstrasse ge-
legene Gebiet mit dem Bahnhof und dem eigentlichen Strassenraum 
(GPP Bahnhofstrasse Ost), weist ein besonderes öffentliches 
Interesse auf, weil hier die Anbindung von Niederglatt ans Bahnnetz 
erfolgt, der Bahnhof eine wichtige Drehscheibe der Mobilität ist und 
weil dieser auch für Ankommende den ersten Eindruck von Nieder-
glatt gibt (Adressbildung).  
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  Im westlich der Bahnhofstrasse gelegenen Perimeter besteht wegen 
der Lage am Bahnhof auch ein öffentliches Interesse, dieses besteht 
jedoch im Wesentlichen in der Schaffung eines angemessenen Ge-
genübers zum Bahnhof entlang der Bahnhofstrasse mit den ent-
sprechenden Nutzungen und in einer der Lage entsprechenden Ver-
dichtung.  

Vorgaben zur Entwicklung innerhalb der 
AGL 

 Die neue Zentrumszone am Bahnhof liegt innerhalb der Abgrenz-
ungslinie (AGL) des Flughafens Zürich. Die Vorgaben zur Entwicklung 
innerhalb der AGL sind wie folgt eingehalten: 

1. Niederglatt liegt im Handlungsraum «Urbane Wohnlandschaft» 
gemäss ROK ZH 

2. Die Immissionsgrenzwertüberschreitungen erfolgen lediglich in 
der 1. Nachtstunde. 

3. Mit der neuen Zentrumszone wird am Bahnhof ( «Schlüsselgebiet 
Bahnhof» gemäss kommunalem Richtplan) ein «zentral gelegenes 
Mischgebiet» im Einzugsbereich der S-Bahnstation geschaffen. 

4. In der Zentrumszone wird ein Mindestgewerbeanteil von 20% vor-
geschrieben (Art. 22 nBZO). Damit besteht die erforderliche 
Wohnanteilsbeschränkung. Es sind maximal 80% Wohnnutzungen 
möglich. 

> Die Vorgaben zur Entwicklung innerhalb der AGL sind erfüllt. 

Dichtevorgabe regionaler Richtplan 

 

 Gemäss regionalem Richtplan liegt das Areal im Bereich einer hohen 
baulichen Dichte, was gemäss Region einer Dichte von mindestens 
AZ 60 % entspricht. Mit der zulässigen Dichte von AZ 108 % wird eine 
deutlich höhere Dichte zugelassen, als aufgrund der Mindestan-
forderung gemäss regionalem Richtplan erforderlich wäre. 

> Die regionalen Dichtevorgaben sind erfüllt. 

Vorgaben Art. 24 rUSG  1. Überwiegendes öffentliches Interesse: 
Es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Sied-
lungsentwicklung am Bahnhof Niederglatt (Erschliessung an gut 
erschlossener Lage, siehe auch Masterplan ONN, kommunaler 
Richtplan) 

2. Freiraum für Erholung: 
Für die Gesamtbevölkerung wurde im Rahmen des Paket 1 eine 
zusätzliche Erholungszone geschaffen, in welcher ein neues Er-
holungsangebot geschaffen werden soll. Am Bahnhof besteht 
räumlich ein beschränktes Angebot an privaten Freiräumen für 
Erholung. Umso mehr wird mit der Gestaltungsplanpflicht ein be-
sonders gut gestalteter, aufenthaltsfreundlicher Aussenraum ge-
fordert. 

3. Massnahmen, die in akustischer Hinsicht zu einer angemessenen 
Wohnqualität beitragen: 
In der Gestaltungsplanpflicht wird eine hohe Qualität der Bauten 
und der Umgebung gefordert. Der Lärmschutz ist zudem bereits 
aufgrund der Lage am Bahnhof (Bahnlärm) ein wichtiger Aspekt.  

> Die Vorgaben von Art. 24 rUSG sind soweit sie die Nutzungs-
planung betreffen erfüllt. 
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  8.3 Müliboden 
Notunterkünfte Müliboden  Die Gemeinde ist verpflichtet, Notunterkünfte anzubieten. Das ge-

meindeeigene Gebäude an der Mülibodenstrasse wurde dazu her-
gerichtet. Für eine längerfristige Lösung muss das Grundstück Kat. 
Nr. 1642 der Zone für öffentliche Bauten zugewiesen werden, um die 
Unterkünfte zu sichern. 

  Bestehend: G4  Neu: OeB 

  

 

 

 
   

   8.4 Geeren 
Wohnüberbauung Geeren  Das Areal Geeren wurde kürzlich mit Wohnbauten überbaut. Auf-

grund der Nutzung (Wohnen) und in Anbetracht der Lage im Wohn-
gebiet wird die kleine Zone WG2/45 im Sinne einer technischen Kor-
rektur der umliegenden Zone W2/45 zugewiesen. Damit ändert sich 
die Lärmempfindlichkeitsstufe von ES III zu ES II was der realisierten 
Bebauung und Nutzung entspricht. 

  Bestehend: WG2/45   Neu: W2/45 
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   8.5 Bahnhofumfeld 
Bahnhofumfeld – kleinteiliges 
Quartier an der Bahnhofstrasse 
 

 Ebenfalls im Sinne der Verdichtung an gut erschlossenen Lagen im 
Bahnhofumfeld sieht der kommunale und regionale Richtplan hier 
grundsätzlich eine hohe Dichte vor. Für das Bahnhofumfeld wurde 
daher eine Aufzonung von W2/45 auf W3/60 vorgesehen. Damit 
hätte die angestrebte dichtere Zone am Bahnhof und die vom 
regionalen Richtplan vorgesehene bauliche Dichte von mindestens 
60% erreicht werden können. 

Allerdings verlangt der kantonale Richtplan für Aufzonungen inner-
halb der Abgrenzungslinie eine Wohnanteilsbeschränkung. Eine WG – 
Zone hätte jedoch hier erhebliche Auswirkungen auf die Bebauung. 
Sanierungsbedürftige Einfamilienhäuser könnten nicht ersetzt und 
vergrössert werden, weil sie dann einen Gewerbeanteil aufweisen 
müssen. Dies wurde als nicht angemessen und in der vorliegenden 
kleinteiligen Struktur auch nicht als zweckmässig beurteilt. Im 
Rahmen der erneuten Überprüfung wurde zudem auch festgestellt, 
dass in ortsbaulicher Hinsicht Interessen an der bestehenden Klein-
teiligkeit bestehen und dass die Erschliessung für eine Aufzonung mit 
Gewerbe nicht ausreichen würde. Von einer Aufzonung, welche nur 
zu mehr Gewerbe führen würde, musste daher abgesehen werden. 
Die Interessenabwägung zeigte, dass die Interessen bezüglich orts-
baulicher Struktur, Erschliessung, Grundeigentümer den Interessen 
(hohe bauliche Dichte mit Mischnutzung) überwiegen. 

Die Abweichung bezüglich Richtplanung ist damit begründet.  

Gebiet Bahnhofumfeld  

 

 

 
     

  

 

 

 
   
  



  
Teilrevision Nutzungsplanung, Niederglatt – Paket 2 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    50 

  9 HOCHWASSERSCHUTZ 
Allgemeines  Das AWEL verlangt, dass bei Teilrevisionen der Nutzungsplanung die 

Anliegen des Hochwasserschutzes für die erheblich (rot) und die 
mittel (blau) gefährdeten Gebiete in der Nutzungsplanung behandelt 
und wenn möglich sichergestellt werden. 

Gefährdete Bereiche 

 

 

 
   
Handlungsmöglichkeiten  Grundsätzlich bestehen folgende Möglichkeiten, die Belange der 

Gefahrenkarte bzw. des Hochwasserschutzes in der Nutzungspla-
nung zu behandeln: 

• Auszonung 
• GP-Pflicht, Zweck Hochwasserschutz 
• grössere Gewässerabstandslinien 
• Gewässerausbauprojekte im (Teil-) Erschliessungsplan 
• Objektschutz 

«Rote» Bereiche  Es bestehen keine roten Bereiche. 

   
«Blaue» Bereiche und weitere 
Gefahren  

 
 

 Es bestehen Gebiete mit mittlerer Gefährdung und weiteren Ge-
fahren (Oberflächenabfluss, Rutschungen). 

Die Betrachtung dieser Gebiete zeigt jedoch, dass ein Grossteil der 
Gefährdungen durch die Glatt verursacht ist, die nur durch Hoch-
wasserschutzprojekte und Objektschutzmassnahmen lösbar sind, 
was beides nicht in der Nutzungsplanung realisiert werden kann. 

Industriegebiet Seeblerstrasse  Im Industriegebiet östlich der Seeblerstrasse liegt lokal eine mittlere 
bis geringe Gefährdung durch Massenbewegungen vor (blauer bzw. 
gelber Bereich gemäss Gefahrenkarte, BDV Nr. 2292 vom 1.12. 
2012). 
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  Bestehend: W2, W3/60  Zonierung IB10 

  

 

 

 
   
  Der Bereich ist von keiner Anpassung der Zonierung betroffen. Im 

Rahmen einer Bebauung muss der Bereich gesichert werden. Es ist 
davon auszugehen, dass bei einer Neubebauung ein Aushub erfolgt, 
wodurch die Terraingestaltung angepasst wird und die Gefährdung 
durch Massenbewegungen behoben werden kann. 

   
Sonderrisikoobjekte  Bauten und Anlagen, die eine hohe Personenbelegung, sehr hohe 

Sachwerte oder ein erhebliches Gefährdungspotenzial für die Um–
welt aufweisen oder wichtige Versorgungsfunktionen für die Be–
völkerung erbringen, gelten als Sonderrisikoobjekte. 

Mehrere der Gewerbezonen in Niederglatt sind von grossflächigen 
Gefährdungen durch Hochwasser betroffen und erst teilweise be-
baut. Entsprechend ist für sämtliche durch Naturgefahren gefähr-
deten Gewerbezonen im Gemeindegebiet zu prüfen, ob Betriebs-
arten, welche als Sonderrisiko-Objekte mit erhöhter Personen-
gefährdung und / oder hohem Schadenpotenzial einzustufen sind, im 
zugehörigen neuen Art. 27 der Bau- und Zonenordnung auszu-
schliessen sind. 

Beispiele für Sonderrisiko-Objekte sind Spitäler, Schulen und 
Kinderkrippen sowie Altersheime. Diese sind allerdings in den 
Gewerbezonen nicht zulässig. 

In den Industrie- und Gewerbezonen denkbare Nutzungen, welche 
ein Sonderrisiko-Objekt sein können, sind zum Beispiel: Feuerwehr-
Depots, Werkhöfe, Wasserreservoire, Abwasserreinigungsanlagen, 
Elektrizitätswerke, Telefon- und Computerzentralen, Tankstellen, 
störfallrelevante Betriebe oder auch Gebäude mit sehr hohen 
Sachwerten im Gefährdungsbereich sowie wichtige Verkehrs- und 
Infrastrukturanlagen. 

Die Gefährdungssituation präsentiert sich wie folgt: 
Industriezone IB10 Seeblerstrasse 

 

 Es handelt sich um eine Gefährdung durch Massenbewegungen. Im 
Falle einer Neubebauung des Grundstücks wird die Situation baulich 
behoben werden müssen. Eine wesentliche Gefährdung und damit 
Anlass Sonderrisikoobjekte auszuschliessen, bestehet aufgrund der 
Naturgefahren nicht.  
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Gewerbezone G3 Brunnenwiesen  

  

 Die bestehende geringe bis mittlere Gefährdung durch Hochwasser 
wird im Rahmen des hochwassersicheren Ausbaus der Glatt weit-
gehend behoben. Allerdings wird in der Regel ein Ausbau bis HQ 100 
vorgesehen. Für Sonderrisiko-Objekte ist der Wert HQ 300 massgeb-
lich, was auch bei einem Ausbau der Glatt in den blau bezeichneten 
Bereichen (mässige Gefährdung) nicht gewährleistet ist. Die ange-
gebenen Wassertiefen hei HQ300 sind zudem mit bis zu 2 m tief. In 
der Gewerbezone G3 Brunnenwiesen werden Sonderrisikoobjekte 
daher ausgeschlossen. 

Gewerbezone G3 Grafschaftstrasse 

  

 Die geringe Gefährdung im Bereich der Gewerbezone G3 östlich der 
Glatt an der Grafschaftstrasse wird durch den hochwassersicheren 
Ausbau der Glatt behoben werden und könnte bei einer Wassertiefe 
HQ300 von max. 0.5 m bei Bedarf auch durch Objektschutzmass-
nahmen gesichert werden. Sonderrisikoobjekte werden hier nicht 
ausgeschlossen. 

   

Neue Artikel in der Bauordnung  Zur Verankerung der Naturgefahrenkarte und zur Sicherstellung von 
Objektschutzmassnahmen in Bereichen, bei welchen keine planungs-
rechtlichen Massnahmen möglich sind, wurde ein entsprechender 
Bauordnungsartikel eingeführt. 
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  10 AUSWIRKUNGEN DER 
TEILREVISION 

  10.1 Einwohner- und Arbeitsplatzkapazität 
Einwohner- und 
Arbeitsplatzkapazität 
 

 Durch die Mehrheit der Umzonungen kommt es kaum zu einer 
Veränderung der Einwohner- oder Arbeitsplatzkapazität. 

Von Bedeutung ist hingegen die Umzonung an der Seeblerstrasse, 
wo durch die Umzonung von Gewerbe in eine Mischzone ein wesent-
liches neues Potenzial für Einwohner geschaffen werden kann. 

Zusammenfassung Einwohner  Einwohner total 2023  5325 EW 

Bestehende Reserven im gültigen 
Zonenplan (siehe Kap. 4)  

 1155 EW 

Umzonung Selig I10 – WG3/60 GP 
max. 80% Wohnen 

90 – 120 EW 

Umzonung Seeblerstrasse G3 – WG3/60 GP 
max. 80% Wohnen 

400–500 EW  

Bahnhofareal Diverse – Z5/108 
max. 80% Wohnen 

40–60 EW 

Total neue Kapazitäten:  520–680 EW  

Reserven im neuen Zonenplan 1670 – 1840 EW 

Gesamte Einwohnerkapazität neu ca. 7000–7165 EW 
  

  Die Einwohnerkapazität steigt gegenüber heute um ca. 9 %. 

   
Zusammenfassung Arbeitsplätze  Arbeitsplätze total 2022  1775 AP 

Bestehende Reserven im gültigen 
Zonenplan (siehe Kap. 4)  

 2160 AP 

Umzonung Selig I10 – WG3/60 GP - 150 AP 

Umzonung Seeblerstrasse G3 – WG3/60 GP - 170 AP  

Bahnhofareal / Bahnhofumfeld Diverse – Z5/108 40 AP 

Total neue Kapazitäten:  - 280 AP  

Reserven im neuen Zonenplan 1880 AP 

Gesamte Arbeitsplatzkapazität neu ca. 3655 AP 

   
  Die Arbeitsplatzkapazität sinkt gegenüber heute um ca. 7 %. 

Bei der Arbeitsplatzkapazität bestehen jedoch grosse Unsicherheiten, 
da die Arbeitsplatzzahl wesentlich von der erforderlichen Geschoss-
fläche pro Arbeitsplatz und damit wesentlich von der Art des Betriebs 
abhängig ist. 
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  10.2 Orts- und Landschaftsbild 
Ortsbild  Die neuen dichteren Zonen im Zentrum um den Bahnhof sowie die 

angestrebte Entwicklung an der Seeblerstrasse können das Ortsbild 
verändern. Durch die Qualitätsanforderungen und vor allem durch 
die Gestaltungsplanpflichten wird jedoch eine hochwertige Entwick-
lung gefordert. 

   
Überkommunale 
Denkmalschutzobjekte 

 Die überkommunalen Denkmalsschutzobjekte sind grundsätzlich 
unabhängig von den Zonenplanvorgaben durch ihre Inventarisierung 
bzw. durch eine darauf aufbauende Schutzverfügung in ihrem Be-
stand geschützt.  

Der Gasthof «Zum Löwen» befindet sich ausserhalb der von der Teil-
revision betroffenen Gebiete. Für die beiden Denkmalschutzobjekte 
von überkommunaler Bedeutung am Bahnhof wurde im Gestalt-
ungsplanpflichtartikel ein entsprechender Verweis gemacht. 

Die Teilrevision hat dementsprechend keine Auswirkungen auf die 
überkommunalen Denkmalschutzobjekte. 

   
Wohn- und Lebensqualität  Es wird nicht damit gerechnet, dass die vorgesehenen neuen Bestim-

mungen die Wohn- und Lebensqualität negativ beeinflussen. Viel-
mehr sollen die Bestimmungen zur Verbesserung des Ortsklimas da-
zu beitragen, dass die Wohn- und Lebensqualität verbessert werden 
kann. Auch die Qualitätsanforderungen für Bauten und vor allem die 
Bestimmungen bezüglich hochwertigen Aussenräumen haben zum 
Ziel, die Wohn- und Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. 

   
Siedlungsentwicklung nach innen  Mit den Aufzonungen um den Bahnhof, an gut mit dem öffentlichen 

Verkehr erschlossenen Lagen und der anvisierten Dichte wird dem 
Grundsatz der Innenentwicklung und des sparsamen Umgangs mit 
den verbleibenden Bauzonenreserven entsprochen.  

   
Landschaft  Für die Landschaft werden keine negativen Auswirkungen erwartet. 

Einzonungen werden nicht vorgenommen.  

   
Landschaftsschutzobjekt 
Riedlandschaft bei Neerach 

 Das Landschaftsschutzobjekt ist von den Anpassungen an der 
Nutzungsplanung nicht betroffen. Es entstehen keine Auswirkungen 
auf das Schutzobjekt, welche den Schutzzielen widersprechen 
würden. 
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  10.3 Umweltschutz, Ökologie und Klima 
Ökologie & Klima  Mit den neuen Bestimmungen soll die Siedlungsökologie gefördert 

werden. Zudem werden mit den Begrünungsanforderungen und Be-
pflanzungsbestrebungen sowie dem angedachten Baumerhalt und 
der Baumförderung Massnahmen zur Verbesserung des Ortsklimas 
getroffen. Die Teilrevision wird dementsprechend hinsichtlich Öko-
logie und Klima positiv gewertet. 

   
Wald  Für den Wald sind keine Auswirkungen zu erkennen. 

   
Strahlung / NIS  Betreffend NIS sind durch die Teilrevision keine Auswirkungen zu er-

kennen. Die Grenzwerte sind einzuhalten, was insbesondere entlang 
der Bahnlinie zu beachten ist. 

   
Boden/Fruchtfolgeflächen  Es sind keine Fruchtfolgeflächen betroffen. Es sind keine Böden 

ausserhalb der heutigen Bauzonen betroffen. Die Böden im Bereich 
der Seeblerstrasse sind heute landwirtschaftlich nutzbar. Es handelt 
sich um landwirtschaftlich gut nutzbare Böden. 

  Nutzungseignungsklassen  Bodenkarte 

 

 

 

 

 
   
  Die Fläche ist heute der Gewerbezone zugewiesen. Dadurch kann 

der Boden in diesem Bereich unabhängig von der vorliegenden Tei-
lrevision jederzeit bebaut werden und damit verloren gehen. Durch 
die Umzonung wird zumindest im Bereich der Umgebung gefordert, 
dass Grünflächen und ökologische Flächen sowie Bäume erhalten 
bzw. angepflanzt werden. Bezüglich Boden muss jedoch nach wie vor 
mit einem Verlust gerechnet werden. 
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Wasser, Gewässer, Wasserversor-
gung und Wasserentsorgung 
 

 Das Thema Hochwassersicherheit wird in Kapitel 9 beschrieben. Da-
rüber hinaus werden keine nennenswerten Auswirkungen auf das 
Wasser erwartet. 

Gewässerabstandslinie / Gewässerraum  Die Gewässerraumfestlegung wurde im Bereich der Bauzonen von 
Niederglatt bereits festgelegt und sichert damit die Situation für das 
Gewässer. Weil der Gewässerraum lageidentisch mit der Gewässer-
baulinie festgelegt wurde, hat die Aufhebung der Gewässerabstands-
line keine ortsbaulichen Auswirkungen. 

Grundwasser  Das Gemeindegebiet von Niederglatt befindet sich teilweise im Ge-
wässerschutzbereich Au, d.h. im Bereich nutzbarer Grundwasservor-
kommen. Für allfällige Bauten im Schwankungsbereich des Grund-
wasserspiegels sind gemäss § 70 WWG und Anhang Ziffer 1.5.3 BVV-
Bewilligungen erforderlich.  

Grundwasserschutzzone  Es sind keine negativen Auswirkungen auf die Grundwasserschutz-
zonen durch die vorliegende Teilrevision zu erwarten. 

Wasserversorgung  Die Wasserversorgung (Ausbau der Trink-, Brauch- und Löschwasser-
versorgung) erfolgt gemäss generellem Wasserversorgungsprojekt 
GWP. Für den Brandschutz von Neubauten, insbesondere die Anord-
nung der Überflurhydranten, ist der Feuerwehrkommandant zustän-
dig.  

Siedlungsentwässerung  Für die Siedlungsentwässerung ist der genehmigte generelle Entwäs-
serungsplan GEP massgeblich. Die Veränderung der Nutzung an der 
Seeblerstrasse kann zu einer veränderten Situation betreffend Sied-
lungsentwässerung führen. Die Überarbeitung und Anpassung des 
GEP, welche die neuen Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigt 
wurde bereits gestartet. 

   
Abstimmung Siedlung und 
Verkehr 
Verkehr und Lärm 

 Bei Umzonungen, insbesondere an der Seeblerstrasse, und folgen-
der Bautätigkeit muss mit einer Zunahme der Einwohnerzahlen ge-
rechnet werden. Es ist folglich auch mit Mehrverkehr zu rechnen. 
Allerdings wird dies relativiert, da bisher mit Gewerbezufahrten ge-
rechnet hätte werden müssen. 

Die Um- und Aufzonungen wurden daher im Bereich des Bahnhofes 
Niederglatt mit einer guten Erschliessung durch den öffentlichen Ver-
kehr vorgesehen. Die Gemeinde arbeitet zudem auf eine weitere 
Verbesserung der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr hin. 

Mit einem untragbaren Mehrverkehr und entsprechender Lärmzu-
nahme aufgrund der vorgesehenen Teilrevision ist nicht zu rechnen.  
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Störfallrisiko Kantonsstrasse  Die Strassenachse Zürcherstrasse-Kaiserstuhlstrasse ist ebenfalls der 
Störfallverordnung unterstellt, weist jedoch keinen Konsultationsbe-
reich auf. Daher sind Festlegungen entlang der Strasse nicht störfall-
relevant. 

   
Störfall Eisenbahnlinie  Im Rahmen des Vollzugs der Störfallverordnung wurden bei Betrie-

ben, Verkehrswegen und Rohrleitungsanlagen die angrenzenden 
Bereiche, in denen die Erstellung neuer Bauten und Anlagen zu einer 
erheblichen Erhöhung des Risikos führen kann, bezeichnet (Konsul-
tationsbereich). Gemäss Art. 11a der Störfallverordnung (StFV) ist 
vorgeschrieben, dass die Kantone die Störfallvorsorge in ihrer Richt- 
und Nutzungsplanung berücksichtigen müssen. 

Die Areale entlang der Eisenbahnlinie liegen im Konsultationsbereich 
der Eisenbahnlinie «Zürich-Bülach», die aufgrund des Gefahrguttrans-
portes der Störfallverordnung unterstellt sind.  

 
 
 

 
   

Erläuterung 
 

 

 

   
Störfallvorsorge  In der vorliegenden Teilrevision Paket 2 ist eine Risikoerhöhung 

durch die Aufzonung des Bahnhofareals in die Zone Z und die Um-
zonung des Areals Selig zu erwarten. 

Gemäss Art. 11 a der Störfallverordnung und dem Kapitel 3.11 des 
kantonalen Richtplans sind damit bei Raumplanungsverfahren die 
Aspekte der Störfallvorsorge zu berücksichtigen. Das Vorgehen zur 
Berücksichtigung der Störfallvorsorge ist in der Planungshilfe 
«Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge» (Bundesamt für 
Raumentwicklung ARE, 2022) dokumentiert. 
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Ablaufschema bei der Koordination von 
Raumplanung und Störfallvorsorge 
(Quelle: Planungshilfe Koordination von 
Raumplanung und Störfallvorsorge, ARE 
CH, 2022) 
 

 

 
   

  Gemäss Ablaufschema ist im Schritt B eine Triage aufgrund der Risiko-
relevanz der Planungsmassnahme vorzunehmen. Aufgrund der Refe-
renzwerte zur Risikorelevanz ist zu entscheiden, ob die Auswirkungen 
der Planung risikorelevant sind, das heisst, ob sich wegen der Planung 
das Schadenausmass übermässig erhöhen könnte. 

Die Auswirkungen werden anhand der in Anhang 2 der Planungshilfe 
dargestellten Methodik quantitativ ermittelt. Dazu wird der Konsulta-
tionsbereich in sogenannte Scanner-Zellen mit Abmessungen von 
100 x 100 m (eine Hektare) unterteilt. Gemäss GIS-Daten wurde die 
heutige Anzahl Personen (EW+AP) pro Scannerzelle ermittelt 
(schwarze Zahlen).  
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Scannerzellen 100 x 100 m im 
Konsultationsbereich Eisenbahnlinie (rot) 
 
Rote Zahlen: Maximale Anzahl 
Einwohnende + Arbeitsplätze (EW+AP) 
pro ha bei vollständiger Ausnutzung der 
Teilflächen innerhalb der Scannerzelle. 

 
Ref Bev: Referenzwert Risikorelevanz 
Bevölkerung (Anzahl Personen) gemäss 
GIS ZH: 400 Personen (EW+AP) 
 
Referenzfläche Risikorelevanz im 
Konsultationsbereich [m²]: 400’000 
d.h. Ref Bev pro 4ha Zelle  ≤ 400 ist nicht 
risikorelevant 

 

 
  Fläche pro EW: 50m2 
   

Pist  Pist – die heute effektiv vorhandene Personenzahl EW+AP – kann 
gemäss GIS ZH Quartieranalyse ermittelt werden. Diese Anzahl ist 
jedoch irrelevant, da sie sich jederzeit verändern kann. 

Pvoll  Es wird mit einem «Pvoll» gerechnet, welches der Vollausnutzung der 
Gebiete mit der heutigen Zonierung entspricht.  

Pzus  «Pzus» ist die geschätzte Anzahl EW+AP, die zusätzlich zur heute 
maximal möglichen Anzahl «Pvoll» aufgrund der Auf- und Umzonun-
gen möglich ist. 

   
Störfallgutachten (siehe Anhang) 
Zusammenfassung Gutachten vom 
31.3.2025 / Basler & Hofmann AG 

 Die Störfallsituation wurde durch Basler & Hofmann AG im 
Gutachten vom 31.3.2025 beurteilt: 

Störfallrelevanz  «Die Störfallrelevanz des Projektes ist aufgrund der zu erwartenden 
Bevölkerungsentwicklung gegeben und die Risiken wurden mittels 
Screening Methodik ermittelt.» 

Risikobeurteilung  «Das Risiko liegt aktuell und zukünftig im akzeptablen Bereich. Die 
Risikosummenkurve wird vom Leitstoff Benzin dominiert. Insbesondere die 
Baubereiche in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bahnlinie befinden sich 
im Wirkbereich einer möglichen Hitzeeinwirkung durch einen Benzin 
Lachenbrand. Die restlichen Baubereiche sind weiter entfernt und durch 
die vorgelagerten Gebäude geschützt.»  

Massnahmen  Aufgrund der Störfallrelevanz sind bei der Planung der einzelnen Projekte 
unabhängig vom Risiko einfache Schutzmassnahmen gemäss Planungs-
hilfe* - wo sinnvoll und möglich - zu erwägen:  
_  Ohnehin eingeplante und notwendige sekundäre Nutzungen wie z.B. 

Neben-, Technik- oder Lagerräume, Parkhäuser, Erschliessungsstrassen 
und Parkflächen anlageseitig anordnen.  

_  Sicherstellen von vor direkter Hitzeeinwirkung möglichst gut geschützten 
Fluchtwegen. Normale Hauseingänge sollten die natürlichen Fluchtwege 
sein; kurz und von den Anlagen abgewandt.  
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  _  Luftansaugstellen von Lüftungsanlagen und Klimageräten anlagen-
abgewandt sowie möglichst hoch über dem Boden platzieren.  

_  Terraingestaltung zur Verhinderung des Abflusses flüssiger Gefahrgüter 
gegen das Gebäude. Bei der Zufahrt zu Tiefgaragen sollte mit ge-
eigneten baulichen Massnahmen das Eindringen von unfallbedingt frei-
gesetztem Brennstoff verhindert werden.  

_  Anordnung von Räumen mit einer hohen Personenbelegung oder in 
denen sich Personen über eine lange Zeit aufhalten auf der anlagen-
abgewandten Seite.  

_  Begegnungszonen im Freien auf der anlagenabgewandten Seite an-
ordnen, evtl. geschützt durch einen Gebäuderiegel. 

 

Empfindliche Nutzung  
 

 Empfindliche Einrichtungen, werden im Konsultationsbereich gemäss 
Planungshilfe* nicht empfohlen.  

Bauliche Schutzmassnahmen   In Abhängigkeit der Distanz zur Gefahrenquelle sind für die Fassaden-
gestaltung die baulichen Massnahmen gemäss Leitfaden Schutzmass-
nahmen StFV** zu berücksichtigen.  

   
Beurteilung der Zonierung:   
Evakuierbarkeit  Die Evakuierbarkeit ist gegeben. Es handelt sich nicht um Zonen, in 

welchen besonders empfindliche Nutzungen vorzusehen sind (keine 
Schulen, Spital, Sportstadien etc.).  

Planerische Massnahmen zur 
Risikominderung 

 Die Massnahmen gemäss Störfallgutachten können nicht direkt in die 
Bauordnung aufgenommen werden, sondern müssen am konkreten 
Vorhaben angewendet werden. Für die betroffenen Areale nord-
westlich der Bahnlinie wird jeweils eine Gestaltungsplanpflicht fest-
gelegt. In dieser wird die Minimierung der Störfallrisiken als Ziel-
setzung aufgenommen. Damit kann gewährleistet werden, dass die 
Massnahmen gemäss Störfallgutachten zweckmässig umgesetzt 
werden, so dass die zusätzlichen Personen bestmöglich vor einem 
Störfallrisiko geschützt werden. 

Für die zusätzlich rund 40 Personen im Bereich östlich der Eisen-
bahnlinie ist keine planerische Massnahme vorgesehen, um das 
Risiko zu minimieren. Es handelt sich jedoch nur um eine geringe 
Risikozunahme und das Grundstück befindet sich im Eigentum der 
Gemeinde.  

   
   

   

 
 
 
 
 
* Bundesamt für Raumentwicklung ARE et al. 2022, Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge, Bern. 
** Schutzmassnahmen StFV, Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge, Leitfaden Partenariat Störfallvorsorge, Sept. 2020.  
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Berücksichtigung 
Sicherheitszonenplan 
Hindernisbegrenzungsflächen 

 

 
   
Gemeinde Niederglatt  

 
   

  Für die wesentlichen Teile des Baugebietes von Niederglatt, insbe-
sondere für die neue Zentrumszone am Bahnhof und die zentralen 
Mischgebiete an der Seeblerstrasse ist eine Horizontalebene auf 
467 m.ü.M. festgelegt. 

Der höchste Punkt des Terrains liegt innerhab der Zone WG3/60 
Seeblerstrasse gemäss dem digitalen Höhenmodell ZH 2021/22 
(geo.zh.ch) auf 437 m.ü.M. Mit einer maximalen Fassadenhöhe von 
11.4 m zuzüglich 7m bei Schrägdach sowie rund 0.5 m Dachstärke 
ergibt sich eine maximale Kote für Bauten von rund 456 m.ü.M. Es 
besteht eine Reserve zur Horizontalebene von rund 20 m. Sofern mit 
dem Gestaltungsplan höhere Bauten zugelassen werden, muss die 
Situation im Gestaltungsplan geprüft werden. Weil jedoch auch 
höhere Bauten bis 25 m (Hochhaus) unterhalb der Horizontaebene 
liegen, ist die Einhaltung des Sicherheitszonenplanes (Horizontal-
ebene) sichergestellt. 

In der neuen Zentrumszone liegt der höchste Punkt des Terrains auf  
425 m.ü.M. Mit einer maximalen Fassadenhöhe / Gesamthöhe von 
18.7 m rund 0.5 m Dachstärke ergibt sich eine maximale Kote für 
Bauten von rund 444.2 m.ü.M. Es besteht eine Reserve zur 
Horizontalebene von fast 32 m. 
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  10.4 Kantonaler Mehrwertausgleich 
Kantonaler Mehrwertausgleich –
Einzonungen 

 Bei Einzonungen und Umzonungen von Flächen aus Zonen für 
öffentliche Bauten in Wohn- oder Mischzonen wird die kantonale 
Mehrwertabgabe fällig. 

Keine Einzonungen vorgesehen  Es sind keine Ein- und Umzonungen vorgesehen, die unter den 
kantonalen Mehrwertausgleich fallen.  

   
  10.5 Kommunaler Mehrwertausgleich 
Kommunaler Mehrwertaus-
gleich – Auf- und Umzonungen  

 Für Mehrwerte, die durch Auf- und Umzonungen entstehen, wird die 
kommunale Mehrwertabgabe von 40 % fällig. Eine Abgabe ist dann 
geschuldet, wenn das Grundstück grösser als die Freifläche (2000 m2) 
oder der Mehrwert grösser als Fr. 250'000.- ist. 

Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision sind in folgenden Bereichen 
Auf- und Umzonungen vorgesehen: 

• Seeblerstrasse 
• Bahnhof 
• Geeren 

Mehrwerte 
 

 Der Mehrwert ist die Differenz zwischen den Verkehrswerten eines 
Grundstücks mit und ohne Planungsmassnahme. Die Planungs-
kosten (z.B. Wettbewerbe oder Gestaltungspläne) können in Abzug 
gebracht werden.   

   
Prognose kommunaler Mehrwert   Die Prognose des kommunalen Mehrwertes wurde mit dem kanto-

nalen Landpreismodell ermittelt. Für die Planungsmassnahme der 
vorliegenden Revision (alle beschriebenen Um- oder Aufzonungen) 
ergibt sich basierend auf den Berechnungen des Landpreismodells 
folgender Mehrwert: 

   

Kommunaler Mehrwert 
gesamt rund Fr. 35 Mio. 
(Stand öffentliche Auflage) 

 
Fr. 35'312’483  

   

  Weil die Aufzonung «Bahnhofumfeld» nach der öffentlichen Auflage/ 
Vorprüfung entfiel, dürfte der Mehrwert schliesslich geringer aus-
fallen. 

   
Information Grundeigentümer  Während der öffentlichen Auflage wurden die betroffenen Grund-

eigentümer durch die Gemeinde schriftlich über die Mehrwert-
prognose informiert (§ 11 Abs. 4 MAV). 
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Keine Abgabe bei Arealüber-
bauungen 

 Bei Überbauungen mit Arealüberbauungsbonus kann eine Mehr-
nutzung realisiert werden. Da bei Arealüberbauungen jedoch hohe 
zusätzliche Anforderungen gegenüber der Regelbauweise gestellt 
werden, sind die Mehrwerte durch die Leistungen, welche zur Errei-
chung der Mehrwerte erforderlich sind, abgedeckt. Das Gesetz sieht 
daher bei Arealüberbauungen keine Mehrwertabgabe vor. 

   
Gestaltungsplanpflichtgebiete  Auch bei Gestaltungsplanpflichtgebieten kann eine Mehrnutzung im 

Gestaltungsplanperimeter realisiert werden. Da hier jedoch ebenfalls 
höhere Anforderungen gegenüber der Regelbauweise gestellt wer-
den und gegenüber den Arealüberbauungen noch weitere Bedingun-
gen vorgegeben werden, sind die Mehrwerte durch die Zusatzleistun-
gen weitgehend abgedeckt. Bei Gestaltungsplanpflichtgebieten selber 
entsteht jedoch noch kein Mehrwert.  

   
Abgabe bei privaten 
Gestaltungsplänen 

 Es besteht immer die Möglichkeit, private Gestaltungspläne auszu-
arbeiten, welche beispielsweise bezüglich Ausnutzung/Baumasse von 
der Grundnutzung abweichen und bei welchen damit ein Mehrwert 
generiert wird. Diese Gestaltungspläne müssen jedoch der Gemein-
deversammlung vorgelegt werden. Die Abgeltung der Mehrwerte bei 
privaten Gestaltungsplänen kann daher im Rahmen des Gestaltungs-
planverfahrens über einen städtebaulichen Vertrag oder eine finan-
zielle Abgabe geregelt werden. 

   

  10.6 Mehrwertprogose 
  Die Mehrwertprognose ergab zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage 

folgenden Wert: 
   

Kommunaler Mehrwert 
(Stand öffentliche Auflage) 

  Fr.  35 Mio. 

Kantonaler Mehrwert   Fr.  0 
Mehrwertprognose 
(Stand öffentliche Auflage) 

  Fr.  35 Mio. 
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  10.7 Fazit 
Beurteilung bezüglich 
übergeordneter Raumplanung 

 Die im Kreisschreiben der Baudirektion vom 4. Mai 2015 umschrie-
benen Anforderungen an Richt- und Nutzungsplanungen werden 
hinsichtlich der Übereinstimmung mit Art. 15 RPG sinngemäss wie 
folgt erfüllt: 

Vorgaben der Handlungsräume des 
kantonalen ROK 

 Niederglatt ist neu dem Handlungsraum «urbane Wohnlandschaft» 
zugeordnet.  
• Mit der Anpassung der Bauordnung im Bereich von Arealüber-

bauungen und weiterer Inhalte sollen Siedlungen unter Wahrung 
einer hohen Wohnqualität nach innen entwickelt werden. 

• Die Potenziale im Bahnhofsumfeld werden aktiviert und erhöht. 

• Durch die Siedlungsrandbestimmungen und durch die Abstufung 
am Siedlungsrand werden klare Siedlungsränder erhalten und 
Übergänge zur offenen Landschaft gestaltet. 

 
Dem Handlungsbedarf des kantonalen Raumordnungskonzeptes 
wird entsprochen. 

 

 

   
Vorgaben überkommunale Richtpläne, 
Abstimmung mit in Überarbeitung be-
findlichen regionalen Richtplänen 

 Die vorliegende Teilrevision ist mit dem regionalen Richtplan abge-
stimmt. Die Vorgaben der überkommunalen Richtpläne werden im 
Rahmen des Anordnungsspielraums der Gemeinde erfüllt.  

Auswirkungen auf den Ausbaugrad / 
Bauvolumen 

 Das zulässige Bauvolumen wird im Bericht erläutert. Durch die dich-
ten Zonen beim Bahnhof wird ein etwas höheres Bauvolumen zuge-
lassen. Mit den Gestaltungsplanpflichten wird zudem eine differen-
zierte bauliche Entwicklung an geeigneten Lagen gefördert. 

Durch die Bestrebungen, mehr Möglichkeiten und Spielräume zuzu-
lassen, soll eine Verdichtung und damit eine positive Auswirkung auf 
den Ausbaugrad erreicht werden. 

Auswirkungen Nutzungsdichte 
 

 Die Nutzungsdichte (Einwohnende und Beschäftigte pro Hektare) 
wird dadurch entsprechend zunehmen. 

Die aktuell theoretisch mögliche Nutzungsdichte von rund 
81 EW+AP/ha dürfte mit den vorgesehenen Massnahmen auf rund 
84 EW+AP/ha ansteigen. Es wird dementsprechend mit einer Zu-
nahme der Nutzungsdichte von ca. 4 Einwohnenden und Beschäftig-
ten pro Hektare gerechnet. 

Gesamtschau und Ausschöpfung ande-
rer Möglichkeiten 

 Mit dem Masterplan ONN und der nachfolgenden umfassenden Erar-
beitung der kommunalen Richtplanung ONN wurde eine Gesamt-
schau gemacht, die auch mit der Bevölkerung reflektiert und auf eine 
ausgewogene Basis gestellt wurde. Die Möglichkeiten wurden geprüft 
und soweit möglich wurden Verdichtungsmöglichkeiten zugelassen. 
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  11 MITWIRKUNG 
  11.1 Übersicht 
Mitwirkungsmöglichkeiten für die 
Bevölkerung 

 • Informationsveranstaltung  
• Öffentliche Auflage der Teilrevisionsvorlage Nutzungsplanung 

(Gesamtvorlage) ab 24.9.2021 (60 Tage) und 
Orientierungsveranstaltung während der Auflagefrist 

• Öffentliche Auflage und Gemeindeversammlung 2024 zu Paket 1 
• Öffentliche Auflage der Teilrevisionsvorlage Nutzungsplanung 

Paket 2 ab 26.9.2025 (60 Tage) und 
Orientierungsveranstaltung am 24.9.2025 

• Gemeindeversammlung 

   
  11.2 1. kantonale Vorprüfung 
Vorprüfungsbericht vom 
20.12.2021 

 Die Teilrevisionsvorlage der Nutzungsplanung mit Datum vom 
5. August 2021 wurde dem ARE zur Vorprüfung unterbreitet. Über 
die Haltung und die Anliegen des Kantons gibt der Vorprüfungs-
bericht vom 20. Dezember 2021 Auskunft. 

  Im Vorprüfungsbericht wird erläutert, dass diverse Revisionsinhalte 
nicht genehmigungsfähig seien, weil die Anpassung des Raumord-
nungskonzeptes des Kantons Zürich (ROK) gemäss Teilrevision 2020 
des kantonalen Richtplans noch nicht vorliege und somit die Gemein-
de Niederglatt noch dem Handlungsraum «Landschaft unter Druck» 
und nicht dem Handlungsraum «Urbane Wohnlandschaft» zuge-
wiesen ist.  

Besprechung mit dem ARE  Diese Aussage steht im Widerspruch zur protokollierten Aussage des 
Kantons im Rahmen der Masterplanung ONN und im Rahmen der Er-
arbeitung der kommunalen Richtplanung ONN, dass die rechtskräfti-
ge Zuweisung zur «urbanen Wohnlandschaft» keine Genehmigungs-
voraussetzung sei. Aus diesem Grund wurde mit dem ARE das Ge-
spräch gesucht. Das ARE hat Verständnis für das Unverständnis der 
Gemeinde für den Vorprüfungsbericht gezeigt, konnte jedoch von 
seiner formal korrekten Beurteilung nicht abweichen. Der Gemeinde-
rat beschloss daraufhin im Mai 2022 und Ende Oktober 2022, dass 
die Vorlage in zwei Teilpakete aufgeteilt werden muss.  

Paket 1  Das Paket 1 wurde in der Folge ausgearbeitet, erneut öffentlich auf-
gelegt und erneut vorgeprüft. Die bereinigte Fassung wurde schliess-
lich am 5. Juni 2024 von der Gemeindeversammlung festgesetzt und 
am 18. Oktober 2024 durch den Kanton genehmigt. 
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Vorprüfungsinhalte zum Paket 2  Aufgrund der Vorprüfung 2021 wurden zudem am Revisionspaket 2 
gegenüber der Gesamtvorlage folgende Anpassungen vorge-
nommen: 

• Ergänzung der Gestaltungsplanpflicht Seeblerstrasse bezüglich 
Störfallrisiken für das teilweise im Konsultationsbereich gelegene 
Gebiet Selig 

• Das künftige Personenaufkommen entlang der Bahnlinie im 
Konsultationsbereich der Bahn bei maximaler Kapazitätsaus-
schöpfung wurde abgeschätzt und die zugehörige Ermittlung 
von Störfallrisiken wurde vorgenommen. 

• Der Erschliessungsstand des Areals Seeblerstrasse wurde dar-
gelegt. Das Gebiet ist erschlossen. In den Gestaltungsplan-
pflichten sind bezüglich Lärmschutzverordnung keine zusätz-
lichen Anforderungen erforderlich. 

• Im Bereich Seeblerstrasse wurde die Bestimmung zur Baum-
pflanzung in die Gestaltungsplanpflicht aufgenommen. 

• Für den Bereich Seeblerstrasse IB10 wurden Hinweise zur 
Gefahrenkarte im Bericht aufgenommen. 

• Auf die Umzonung der Wohnzonen im Bahnhofumfeld in WG-
Zonen wurde verzichtet. Es ist somit kein Mindestgewerbeanteil 
von 20 % erforderlich. 

Es wurden folglich alle Auflagen gemäss Vorprüfung berücksichtigt. 

   
  11.3 1. öffentliche Auflage  
Einwendungen 2021  Die Gesamtvorlage Teilrevision Nutzungsplanung mit Datum vom 

5. August 2021 wurde ab dem 24. September 2021 öffentlich aufge-
legt (60 Tage). 

Sämtliche Einwendungen, welche Inhalte des Paket 1 betreffen, wur-
den im Rahmen der Vorlage Paket 1 behandelt. Aufgrund der Ein-
wendungen aus der Auflage 2021 zum Paket 2 wurden folgende 
Änderungen an der Gesamtvorlage in Bezug auf das Paket 2 vorge-
nommen: 

• Die Zonierung an der Seeblerstrasse wurde auf die Parzellen-
grenze angepasst. 

• Die Möglichkeit der Aufteilung der Gestaltungsplanpflichten in 2 
Gestaltungspläne wurde bereits in Paket 1 umgesetzt. 

• Die Eisenbahnlinie wurde weitgehend entsprechend der Ein-
wendung der Verkehrsfläche zugewiesen. 
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  11.4 1. Anhörung  
Zustimmende Stellungnahmen  Während der öffentlichen Auflage 2021 fand eine erste Anhörung der 

nach- und nebengeordneten Planungsträger, namentlich der Nach-
bargemeinden und der Region, statt. 

Die Gesamtvorlage vom 5. August 2021 wurde von den Nachbar-
gemeinden zur Kenntnis genommen. 

PZU-Stellungnahme 2021  Die Region PZU hat zur Gesamtvorlage Stellung genommen. Es wird 
festgestellt, dass aus Sicht der PZU mit den vorgesehenen Zonierun-
gen das Zielbild zur Nutzungsdichte gemäss regionalem Richtplan 
ausreichend berücksichtigt wird. 

  Folgende Anliegen wurden in Paket 1 aufgenommen: 

• Anpassung der Formulierung zur Valetparkierung 
• Aufnahme der Unterteilungsmöglichkeit von Gestaltungsplan-

pflichtgebieten in zwei Gestaltungspläne unter Voraussetzungen 

  In Paket 2 wurde folgendes Thema aufgenommen: 

• Ergänzung der Gestaltungsplanpflichten mit Zielsetzungen zur 
Mobilität 

Auf das Verlangen «fortschrittlicher Energieversorgungssysteme» in 
den Gestaltungsplanpflichten wurde verzichtet. Mit dem neuen 
Energiegesetz bestehen hier bereits hohe Anforderungen. 

Arbeitsplatzzonenbewirtschaftung 
(Anhang) 
 

 Die PZU hat im Rahmen der Anhörung im Sinne der Arbeitsplatz-
zonenbewirtschaftung Stellung genommen (siehe Anhang). 

Aufgrund der Stellungnahme wurde das Gebiet Brunnenwiesen, das 
gemäss kommunaler Richtplanung als Mischzone vorgesehen war, 
überprüft. Das Gebiet wurde für eine Umzonung vorgesehen, weil 
davon ausgegangen wurde, dass ein Grossteil Wohnnutzungen vor-
handen ist. Bei der Überprüfung und Konkretisierung im Rahmen der 
vorliegenden Nutzungsplanung wurde festgestellt, dass es sich beim 
Grossteil der vorhandenen Nutzungen um weitgehend reine 
Gewerbebetriebe handelt.  

Heutige Situation  

 

 

 
   

  Durch eine Umzonung würde hier Druck auf die Betriebe entstehen 
und das Konfliktpotenzial (Lärm etc./Wohnen) würde erhöht. Im vor-
liegenden Bereich wird daher im Rahmen des Anordnungsspielraums 
vom kommunalen Richtplan abgewichen und auf eine Mischzone ver-
zichtet. 
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  11.5 2. kantonale Vorprüfung 
Vorprüfungsbericht vom 
25. November 2025 

 Die Teilrevisionsvorlage der Nutzungsplanung Paket 2 mit Datum 
vom 21.8.2025 wird dem ARE erneut zur Vorprüfung unterbreitet. 
Über die Haltung und die Anliegen des Kantons gibt der Vorprüfungs-
bericht vom 25.11.2025 Auskunft. Aufgrund der Vorprüfung werden 
folgende Anpassungen vorgenommen: 

• Verzicht auf den Genehmigungsvermerk zu Paket 1 auf dem 
Titelblatt von Zonenplan und BZO 

• Korrektur Legende Zonenplan (ES-Zuordnung Erholungszonen) 
• Bei allen Auf- und Umzonungen, welche die Wohnnutzungs-

reserven innerhalb der AGL erhöhen wurde nachgewiesen, dass 
die Vorgaben des kantonalen Richtplanes für Entwicklungen 
innerhalb der AGL eingehalten sind. 

• In den neuen Wohnzonen WG3 (Seeblerstrasse Nord und Süd) 
wurde entsprechend der Formulierung des kantonalen Richt-
planes eine «Wohnanteilsbeschränkung» von 80% festgelegt 

• Erläuterung und Begründung zur angestrebten baulichen Dichte 
gemäss regionalem Richtplan 

• Präzisierung zum Grünanteil und zum Richtplaneintrag 
«Grünachse» im Bereich Zentrumszone sowie Überprüfung der 
Zweckmässigkeit der Abgrenzung der Zentrumszone aus 
räumlicher und funktionaler Sicht. 

• Verzicht auf die Umzonung im Gebiet Bahnhofumfeld und 
Begründung. 

• Aufnahme eines Sternchen-Artikels zur Mindestdichte im 
Bereich der WG3/60 

• Nachweis der Erfüllung der Anforderungen gemäss Art. 24 rUSG 
bei neuen Wohnnutzungskapazitäten im lärmbelasteten Gebiet 

• Erläuterung zu den ortsbaulichen Auswirkungen aufgrund der 
Aufhebung der GAL (Abstand für Gebäude)  

• Präzisierung Art. 44 bezüglich kommunaler Richtplanvorgabe 
Wohngebiet mit Gewerbenutzung NG2 / Schlüsselgebiet 
Bahnhofumfeld Niederglatt und Lokalklimathematik 

• Differenzierung der Gestaltungsplanpflicht-Artikel für die 
Gebiete Seeblerstrasse Nord und Süd 

• Streichung der Bestimmung Art. 44  Abs. 2 (Übergangslösung für 
Gewerbebetriebe im Bereich der Seeblerstrasse Nord) 

• Überprüfung der Abstellplatzvorgaben bezüglich der neuen 
übergeordneten Vorgaben (kant. Richtplan, reg. Richtplan, rGVK 
PZU+) 

• Erläuterung zum geeigneten Mass der begrünten 
Umgebungsflächen 

• Präzisierung der Kompensationsmöglichkeiten der Grünflächen-
ziffer und Verzicht auf den Baumerhalt als Kompensations-
massnahme 
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• Erläuterung zu wertvollen Lebensräumen im Bericht 
• Die Anforderung an Mauern (Stützmauern etc.) wurde auf die 

Begrünung beschränkt. Auf eine Höhenstaffelung wurde 
verzichtet, weil diese gemäss ARE einer Gestaltungsanforderung 
entspricht, welche über die Einordnung bereits geregelt ist und 
daher als nicht genehmigungsfähig beurteilt wurde. 

• Aufnahme eines Artikels zu Naturgefahren und zum 
Objektschutz 

• Überprüfung bezüglich Ausschlusses von Sonderrisikoobjekten 
in Gewerbezonen 

• Aufnahme des Inventars der Denkmalschutzobjekte von 
Überkommunaler Bedeutung und Sicherheitszonenplan im 
Bericht 

   
  11.6 2. öffentliche Auflage 
Einwendungen  Die Teilrevisionsvorlage der Nutzungsplanung Paket 2 mit Datum 

vom 21.8.2025 wurde ab dem 26.9.2025 öffentlich aufgelegt (60 
Tage). 

Sämtliche Einwendungen wurden eingehend geprüft. Soweit die 
Gemeinde sich der Meinung der Einwender anschliessen konnte, 
wurde dies durch eine entsprechende Korrektur der Planungs-
unterlagen berücksichtigt. Zu den Einwendungen wird mit dem 
Bericht zu den Einwendungen Stellung genommen. 

Aufgrund der Einwendungen wurde folgende Änderungen an der 
Teilrevisionsvorlage der Nutzungsplanung vorgenommen: 

• Aufteilung der Gestaltungsplanpflicht in zwei Perimeter 
(Bahnhofstrasse Ost und Bahnhofstrasse West) 
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  11.7 2. Anhörung 
Zustimmende Stellungnahmen  Während der öffentlichen Auflage fand die Anhörung der nach- und 

nebengeordneten Planungsträger, namentlich der Nachbargemein-
den und der Region, statt. 

Die Teilrevisionsvorlage Paket 2 vom 21.8.2025 wird von den Nach-
bargemeinden und der Region PZU zur Kenntnis genommen.  

   
Neerach und Höri  Die Möglichkeit zur Stellungnahme wurde verdankt. Es wurden keine 

Einwände vorgebracht. 

   
Niederhasli  Die Abgrenzung zwischen den Zonen neu WG3 und bestehend IB10 

sei entsprechend dem Richtplan ONN in gerader Linie bis zur 
Gemeindegrenze zu ziehen. 

Stellungnahme  Die Gemeinde Niederglatt unterstützt im Grundsatz die geplante Ent-
wicklung im Bereich Seeblerstrasse und hält im Sinne der Potenzialstudie 
und der gemeinsam erarbeiteten kommunalen Richtplanung an den 
Absichten im Gemeindegrenzenbereich fest. 

Allerdings bestehen zu wenig konkrete Planungen, um eine genaue 
Strassenführung festlegen zu könne, welche hier die Grenze der Zonierung 
bilden soll. Die Grundeigentümerschaft hat zurecht bemängelt, dass der 
in der Gewerbe- oder Industriezone verbleibende Grundstücksteilmit einer 
geraden Zonengrenze nicht nutzbar ist. Solange die gerade Strassen-
führung nicht konkreter geplant ist, musste daher am bisherigen Verlauf 
der Zonengrenze festgehalten werden. 

Sollte die Strasse projektiert werden, kann im Rahmen eines Flächen-
abtauschs eine Lösung gefunden werden, so dass beide Parzellenteile 
genutzt werden können. 

Auch wenn die gerade Zonengrenze nicht gezogen werden kann, besteht 
genug Spielraum um im Bereich der Gewerbe- / Industriezonenflächen 
eine gemeinsame Recyclinganlage zu realisieren falls sich dazu die 
Gelegenheit ergeben würde (Grundeigentum). 

   
PZU  Die PZU macht diverse Hinweise stellt aber keine Anträge. 

• Die Region anerkennt die Bestrebung der Gemeinde Niederglatt, 
im Bahnhofsumfeld zu verdichten. Diese Absicht deckt sich mit 
den Bestrebungen des regionalen Richtplans. Es ist davon 
auszugehen, dass bei einer baulichen Entwicklung an einer solch 
zentralen Lage die maximal zulässigen Nutzungsmasse genutzt 
werden. Die Region weist aber darauf hin, dass die angestrebte 
hohe bauliche Dichte in diesem Gebiet durch die Vorgaben der 
BZO nicht zwingend gewährleistet ist. Eine hohe bauliche Dichte 
wird nur erreicht, wenn die maximal zulässigen Nutzungsmasse 
gemäss BZO ausgeschöpft werden. 
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• Die angestrebte hohe Nutzungsdichte wird mit der Aufzonung 
Bahnhofsumfeld nur beim maximal zulässigen Ausbaugrad 
erreicht. 

• Das Bahnhofsareal und die Gebiete Seeblerstr. liegen gemäss 
regionalem Richtplan in einem Eignungsgebiet für rohrleitungs–
gebundene Energieträger. Die Gestaltungsplanvorgaben ent-
halten keine Zielvorhaben zur Energieversorgung. Es wäre 
wünschenswert, wenn dieser Verzicht im Erläuterungsbericht 
festgehalten wäre. 

• Die Vorgabe des regionalen Richtplans im Areal Selig werden nur 
bei einer maximalen Ausnützung der zulässigen Nutzungsmasse 
gemäss BZO erreicht. Da für das Areal jedoch eine Gestaltungs-
planpflicht besteht, ist davon auszugehen, dass bei einer bau-
lichen Entwicklung, die vom regionalen Richtplan angestrebte 
hohe bauliche Dichte erreicht wird. 

Die Hinweise zur Dichte werden in der Vorprüfung vom Kanton eben-
falls aufgenommen und wurden daher in der Vorlage spezifisch 
überprüft.  

   

  11.8 Gemeindeversammlung  
Festsetzung  Die Gemeindeversammlung hat die Vorlage am xx.xx.202x 

unverändert / mit folgenden Änderungen festgesetzt. 

   

  11.9 Genehmigung 
Genehmigung durch den 
Kanton Zürich 

 Nach der Festsetzung wird die Vorlage dem Kanton Zürich zur 
Genehmigung eingereicht. 

   
  12 SCHLUSSBEMERKUNG 
Teilrevision ist recht- und 
zweckmässig 

 Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Teilrevision Paket 2 zweck-
mässig und rechtmässig ist.  
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  ANHANG 1 
AUSZUG MEHRWERTPROGNOSE 

Datenexport (Stand öffentliche Auflage) 
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Übersicht Stand Mehrwertermittlung
Kantonaler und/oder Kommunaler Mehrwertausgleich

Gemeinde Niederglatt
Mutationsnummer 0089-NP-0009
Projektname BZO 2. Paket
Datum (Export) 25.08.2025
Phase Prognose
Status der Planungsmassnahme abgeschlossen

Anzahl Fälle (abgeschlossen und offen) 55
- kommunaler Mehrwertausgleich 55
- kantonaler Mehrwertausgleich 0

Anzahl Fälle (abgeschlossen) 55
- kommunaler Mehrwertausgleich 55
- kantonaler Mehrwertausgleich 0

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Raumentwicklung



Summarische Übersicht Mehrwertprognose
Kommunaler Mehrwertausgleich

Gemeinde Niederglatt
Mutationsnummer 0089-NP-0009
Projektname BZO 2. Paket
Datum (Export) 25.08.2025
Phase Prognose
Status der Planungsmassnahme abgeschlossen

Anzahl Fälle (abgeschlossen und offen) 55

Anzahl Fälle (abgeschlossen) 55

Mehrwert in Fr. 35’312’483                 

Bemerkungen kommunal

Diese Übersicht beinhaltet die Werte sämtlicher vom kommunalen Mehrwertausgleich betroffenen 
Parzellen nach dem aktuellen Stand der Planung.
Da Anpassungen nicht auszuschliessen sind, sind auch die Fälle berücksichtigt, die unter der 
Freigrenze von Franken 100'000.- liegen oder deren Grundstücksfläche unterhalb der kommunal 
festgelegten Freifläche liegen.

Hinweis:
Bei der summarischen Berechnung werden nur positive Mehrwerte berücksichtigt.
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  ANHANG 2 
ARBEITSPLATZZONEN-
BEWIRTSCHAFTUNG 
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Auszug Stellungnahme PZU vom 23.11.2021 
(Anhörung zur Gesamtvorlage welche die Umzonung des Gewerbegebietes vorsah) 
 

 
  



  
Teilrevision Nutzungsplanung, Niederglatt – Paket 2 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    77 

  ANHANG 3 
STÖRFALLGUTACHTEN & 
STELLUNGNAHME BAV 

 
  



  
Teilrevision Nutzungsplanung, Niederglatt – Paket 2 
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    78 

 



 
 
 

     

        

        

        

   

Teilrevision der Nutzungsplanung 
und geplante Aufzonung  
am Bahnhof Niederglatt 
    
Störfallgutachten (Screening Bahn) 
   

  

     
     

     

        

  

Kunde 
Gemeinde Niederglatt  
 

  

    

  

   
    
 31. März 2025   



 
Impressum 

  Datum 
31.März 2025 

  07059.048 

  Verfasst von 
Winfried Rendler,  
Martin Schmidlin  

  Basler & Hofmann AG 
Ingenieure, Planer und Berater 

Forchstrasse 395 
Postfach 
CH-8032 Zürich 
T +41 44 387 11 22 
F +41 44 387 11 00 

 
Bachweg 1 
Postfach 
CH-8133 Esslingen 
T +41 44 387 15 22 
F +41 44 387 15 00 

  

Verteiler 
  Anita Suter, SUTER • VON 
KÄNEL • WILD 
 

 



 



Basler & Hofmann  Gestaltungsplan  
     

 

Inhaltsverzeichnis 
  
 

Zusammenfassung 1 

1. Ausgangslage 2 

2. Teilrevision des Nutzungsplan 3 

3. Störfallbeurteilung 4 
3.1 Plausibilisierung der Störfallrelevanz 4 
3.1.1 Methodik 4 
3.1.2 Bahnlinie 4 
3.1.3 Durchgangsstrasse 5 
3.2 Screening Bahn 6 
3.2.1 Methodik 6 
3.2.2 Verwendete Daten 7 
3.2.3 Personenaufkommen 7 
3.2.4 Geförderte Gefahrgutmenge 8 
3.3 Risikosummenkurve 8 

4. Schutzmassnahmen 11 

5. Referenzen und Grundlagen 13 

Anhang 1 

Anhang 2 

Anhang 3 

 
 



Basler & Hofmann  Gestaltungsplan  1
     

 

Zusammenfassung 

In der Gemeinde Niederglatt soll im Bereich des Bahnhofs eine Zentrumszone geschaf-
fen werden, um die Urbanisierung gezielt zu fördern. Auf Grundlage des Richtprojekts 
wurde hierzu die Teilrevision der Nutzungsplanung – Paket 2 – erarbeitet. Ziel ist eine 
verdichtete Nutzung des Areals. 
 
Das Vorhaben befindet sich im Konsultationsbereich der Bahnlinie, weshalb eine Koor-
dination mit der Störfallvorsorge erforderlich ist. 
 
Die Störfallrelevanz des Projektes ist aufgrund der zu erwartenden Bevölkerungsentwick-
lung gegeben und die Risiken wurden mittels Screening Methodik ermittelt.  
 
Das Risiko liegt aktuell und zukünftig im akzeptablen Bereich. Die Risikosummenkurve 
wird vom Leitstoff Benzin dominiert. Insbesondere die Baubereiche in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Bahnlinie befinden sich im Wirkbereich einer möglichen Hitzeeinwir-
kung durch einen Benzin Lachenbrand. Die restlichen Baubereiche sind weiter entfernt 
und durch die vorgelagerten Gebäude geschützt.  
 
Aufgrund der Störfallrelevanz sind bei der Planung der einzelnen Projekte unabhängig 
vom Risiko einfache Schutzmassnahmen gemäss Planungshilfe [4] - wo sinnvoll und 
möglich - zu erwägen:  
_ Ohnehin eingeplante und notwendige sekundäre Nutzungen wie z. B. Neben-, Tech-

nik- oder Lagerräume, Parkhäuser, Erschliessungsstrassen und Parkflächen anlage-
seitig anordnen. 

_ Sicherstellen von vor direkter Hitzeeinwirkung möglichst gut geschützten Fluchtwe-
gen. Normale Hauseingänge sollten die natürlichen Fluchtwege sein; kurz und von 
den Anlagen abgewandt. 

_ Luftansaugstellen von Lüftungsanlagen und Klimageräten anlagenabgewandt sowie 
möglichst hoch über dem Boden platzieren. 

_ Terraingestaltung zur Verhinderung des Abflusses flüssiger Gefahrgüter gegen das 
Gebäude. Bei der Zufahrt zu Tiefgaragen sollte mit geeigneten baulichen Massnah-
men das Eindringen von unfallbedingt freigesetztem Brennstoff verhindert werden. 

_ Anordnung von Räumen mit einer hohen Personenbelegung oder in denen sich Per-
sonen über eine lange Zeit aufhalten auf der anlagenabgewandten Seite.  

_ Begegnungszonen im Freien auf der anlagenabgewandten Seite anordnen, evtl. ge-
schützt durch einen Gebäuderiegel. 

 
Empfindliche Einrichtungen, werden im Konsultationsbereich gemäss Planungshilfe [4] 
nicht empfohlen.  
 
In Abhängigkeit der Distanz zur Gefahrenquelle sind für die Fassadengestaltung die bau-
lichen Massnahmen gemäss Leitfaden Schutzmassnahmen StFV [5] zu berücksichtigen. 
  

Ausgangslage 

Störfallrelevanz 

Risikobeurteilung 

Massnahmen 

Empfindliche Nutzung 

Bauliche Schutzmassnahmen 



Basler & Hofmann  Gestaltungsplan  2
     

 

1.  Ausgangslage 

Im Rahmen der Teilrevision des Nutzungsplans (Paket 2) der Gemeinde Niederglatt soll 
im Umfeld des Bahnhofs eine neue Zentrumszone (Aufzonung) geschaffen werden, um 
die Urbanisierung gezielt zu fördern. Mit dieser Massnahme wird eine Verdichtung des 
betroffenen Areals angestrebt. 
 
Einige der von der Teilrevision betroffenen Bereiche liegen im Konsultationsbereich der 
Eisenbahnstrecke Zürich–Bülach. Die Planung ist daher unter Berücksichtigung der Vor-
gaben der Störfallvorsorge entsprechend zu koordinieren. 
Die Firma SUTER • VON KÄNEL • WILD (SKW) hat mittels der Scannerzellen-Methode 
gemäss [4] die Risikorelevanz der Planung geprüft. Ergänzend dazu ist eine detaillierte 
Risikoabschätzung nach den Vorgaben der Planungshilfe [4] erforderlich. 
Zudem ist eine Stellungnahme des Bundesamts für Verkehr (BAV) hinsichtlich der Trag-
barkeit der Störfallrisiken einzuholen. 
 
 

 Abb. 1 Zonenplan der Teilrevision Nutzungsplanung -Paket 2 
      

 

 
Die Teilrevision des Nutzungsplan befindet sich teilweise im Konsultationsbereich der 
Bahnlinie und eine Koordination mit der Störfallvorsorge ist angezeigt (Art. 11a, StFV). 
Weiterhin kreuzt die Zürcherstrasse (Durchgangsstrasse ohne Konsultationsbereich) im 
nördlichen Bereich die Planung (vgl. Abb. 2). 
 

Situation 

Konsultationsbereiche Bahn und 
Strasse 
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 Abb. 2 Konsultationsbereiche Störfallverordnung 
Die Entwicklungsgebiete liegen grösstenteils im Konsultationsbereich der Bahn (rot / orange) Quelle GIS-Kt. 
ZH. Zudem kreuzt die Zürcherstrasse (Durchgangsstrasse, blau) am nördlichen Ende die Planung. 

 

 
Die Risikosituation beim betroffenen Standort wird im vorliegenden Bericht für die aktu-
elle und die zukünftige Situation unter Berücksichtigung der geplanten Arealentwicklung 
und des künftigen Gefahrgutaufkommens beurteilt. Dabei wird in einem ersten Schritt die 
bereits von SKW erstellte Prüfung der Störfallrelevanz plausibilisiert und anschliessend 
die Risikosituation mittels Screening-Methodik untersucht. 
Das Gutachten beschränkt sich auf Untersuchungen zum Schadensindikator Personen-
schaden, da die Entwicklung des Standortes auf die Umweltrisiken (Grundwasser und 
Oberflächengewässer) keinen Einfluss hat.  
 
 

2.  Teilrevision des Nutzungsplan 

Für die in Abb. 1 dargestellten Areale soll eine Teilrevision der Nutzungsplanung inkl. 
Aufzonung der Areale durchgeführt werden. Mit der Teilrevision der Nutzungsplanung 
Paket 2 soll im Sinne einer Urbanisierung im Bahnhofsumfeld eine neue Zentrumszone 
eingeführt werden. In der Zentrumszone soll eine durchmischte Nutzung und insbeson-
dere in den Erdgeschossen möglichst publikumsorientierte oder mindestens gewerbliche 
Nutzungen aufweisen. Die ausführliche Beschreibung der Anpassung des Zonenplans 
können dem Dokument [8] entnommen werden. 
Aufgrund der Angaben in [8] wurde von SKW das aktuelle und zukünftige Bevölke-
rungsaufkommen im relevanten Bereich um die Bahnlinie ermittelt (vgl. Anhang 1).  
 

Störfallgutachten Teilrevision des 
Nutzungsplan 

Aufzonung der Areale  
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3.  Störfallbeurteilung 

3.1  Plausibilisierung der Störfallrelevanz  
3.1.1  Methodik 
In einem ersten Schritt wird die Störfallrelevanz anhand der in der Planungshilfe Störfall-
vorsorge und Raumplanung beschriebenen Methodik (vgl. Schritt 2 und Anhang 4 und 5 
in [4]) überprüft. Die Beurteilung erfolgt durch Ermittlung des Bevölkerungsaufkommens 
im Einflussbereich der Gefahrenquellen (Scanner-Zelle, vgl. [4], Anhang 5).  
 

 
 Abb. 3 Scannerzelle bei linienförmigen Anlagen 
Anwendung der 4 x 1 ha Scanner-Zelle bei linienförmigen Anlagen mit Konsultationsbereich-Abstand von 
100 m (Abbildung 10 in [4]) 

 

Das aktuelle und das zukünftige Bevölkerungsaufkommen wird addiert und mit dem Re-
ferenzwert gemäss Anhang 1 in der Planungshilfe [4] verglichen. Bei einer Überschrei-
tung der Referenzwerte wird das Projekt als störfallrelevant betrachtet.  
 
3.1.2  Bahnlinie 
Ein Teil der Planungsareale befindet sich im Einflussbereich der Bahnlinie (vgl. Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.1 und 2). Der Referenzwert von 400 
Personen (vgl. Anhang 1 in [4]) wird unter Berücksichtigung der geplanten Bevölkerungs-
entwicklung (vgl. Anhang 1) überschritten, und die Entwicklung ist somit störfallrelevant.  
 
 

Scanner-Zelle 

Relevanz Bahnlinie 
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 Abb. 4 Hektarraster im Einflussbereich der Bahnlinie  
Die rot umrandeten Zellen entsprechen dem Hektarraster; jeweils vier Hektarzellen bilden zusammen eine 
Scannerzelle. 
Quelle: Teilrevision Nutzungsplanung, Niederglatt – Paket 2 Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 
 

 

 
 
Scanner- 
Zelle 

 Aktuelles Bevölke-
rungsaufkommen  

Zukünftiges 
Bevölkerungs-
aufkommen  

Zusätzliches Bevöl-
kerungsaufkommen 

Referenzwert Ri-
sikorelevanz Be-
völkerung (An-
zahl Personen)* 

Störfallrele-
vant  

A  387 493 106 400 ja 

B  435 551 116 400 ja 

C  403 461 58 400 ja 

D  369 397 28 400 nein 

Tab. 1 Aktuelles und zukünftiges Bevölkerungsaufkommen innerhalb der Scanner – Zellen (4 ha), 
*Quelle: Anhang 1 in [4] 

 
Die Risikorelevanz ist bei drei der vier Scanner - Zellen gegeben. Bei den Scanner-
Zellen B und C ist schon heute der Referenzwert überschritten. Durch die in der Teil-
revision der Nutzungsplanung vorgesehene Aufzonung wird auch die Scanner-Zelle 
A risikorelevant.  
 
3.1.3  Durchgangsstrasse 
Die vorliegende Teilrevision Paket 2 kreuzt im nördlichen Teil die Zürcherstrasse. Der 
durchschnittliche Tagesverkehr (DTV) dieser Durchgangsstrasse liegt bei 7'645 Fahr-
zeugen (vgl. Anhang 2). Somit liegt für die Arealentwicklungen kein Referenzwert ge-
mäss [4] vor. Die Strasse als Gefahrenquelle wird nachfolgend nicht weiter untersucht.  
 

Relevanz Durchgangsstrasse 
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3.2  Screening Bahn 
3.2.1  Methodik 
Das Störfallgutachten wird anhand der geltenden und anerkannten Screening Methodik 
für Risiken für die Bevölkerung beim Transport gefährlicher Güter auf der Bahn durchge-
führt [1]. Für die Ermittlung der Summenkurve hinsichtlich der Personenrisiken wird die 
Screening-Applikation zum Transport gefährlicher Güter auf dem Eisenbahnnetz (TgG) 
verwendet [2]. Damit werden das Ausmass (A) (Anzahl Todesopfer) infolge eines Ge-
fahrgutunfalles auf der Schiene anhand der drei Leitstoffe Benzin, Propan und Chlor und 
die Wahrscheinlichkeit (W) eines entsprechenden Ereignisses ermittelt. Die ermittelten 
Daten werden als Gesamtrisikosummenkurve im W/A-Diagramm dargestellt  
(siehe Abb. 55). 
 

 
 Abb. 5 W/A-Diagramm 
Das W/A Diagramm zeigt die vier Risikobereiche, die die Risikotragbarkeit definieren. 

 

 
Aufgrund des Verlaufs der berechneten Risikokurven kann die Tragbarkeit des Risikos 
beurteilt werden. Im grünen Bereich wird das Risiko als akzeptabel beurteilt. Der gelbe 
und der orange Bereich bilden zusammen den Übergangsbereich, in welchem für die 
Risikobeurteilung seitens der Vollzugsbehörde eine Interessenabwägung vorzunehmen 
ist. Im roten Bereich wird das Risiko als nicht tragbar beurteilt und es sind zwingend 
Massnahmen zur Risikoreduktion umzusetzen. 
Für das Screening wird das gesamte Eisenbahnnetz in Abschnitte von je 100 m Länge 
eingeteilt. Diese werden als Subelemente bezeichnet. Für jedes Subelement wird jeweils 
an einem Punkt das Risiko ermittelt. In der Screening-Applikation werden jeweils um die 
Punkte die vier Abstandsbereiche von 0 – 50 m, 50 – 250 m, 250 – 500 m und 
500 – 2'500 m gebildet, in welchen das Personenaufkommen erfasst wird. In den Stan-
darddaten der Screening-Applikation sind die punktgenauen Daten des Bundesamtes für 
Statistik für die Wohn- und Arbeitsbevölkerung hinterlegt [2].  
  

Screening-Applikation TgG 

Risikobeurteilung 
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3.2.2  Verwendete Daten 
Alle verwendeten Eingabewerte sind im Anhang 3 ersichtlich. Mit Ausnahme des Perso-
nenaufkommens (Kapitel 3.2.3) und der beförderten Gefahrgutmenge (Kapitel 3.2.4) 
wurden keine Eingabewerte in der Screening-Applikation verändert. 
 
3.2.3  Personenaufkommen 
Für die Risikoabschätzung der Ist-Situation wurden die bestehenden Daten der Seg-
mente S211 und S212, Subelemente 76000412 bis 76000622 verwendet (siehe Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Für die Areale im betrachteten Be-
reich ohne Veränderung wurden die von SKW ermittelten Personendaten (vgl. Anhang 
1) im Sinnen einer konservativen Abschätzung verwendet. Für die Situation nach Ent-
wicklung des Standortes gemäss Teilrevision Nutzungsplanung Paket 2 wurde das zu-
sätzliche Personenaufkommen berücksichtigt. 
 
 

Eingabedaten 

Segmente S211- S212 

Subelemente 76000412 bis 
76000622 
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 Abb. 6 Abstandbereiche von 0–50 m, 50–250 m sowie 250–500 m um die Subelemente 76000412 
bis 76000622.  

Violett dargestellt sind jene Areale, die entwickelt werden sollen und innerhalb des Abstandsbereichs von 
0–500 m liegen. 

 

 
Die Anwohner- und Arbeitsplatzdichten wurden für die Abstandsbereiche 0–50 m, 50–
250 m sowie 250–500 m zur Störfallanlage ermittelt1. Grundlage hierfür bildeten die An-
gaben von SKW (vgl. Anhang 1), welche auf die Flächen der zu entwickelnden Areale 
umgerechnet wurden. Die daraus resultierenden Bevölkerungsdichten (Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung, jeweils in Personen pro km²) wurden mithilfe eines Geoinformations-
systems den jeweiligen Abstandsbereichen der Subelemente zugeordnet. 
 
Das aktuelle und das ermittelte zukünftige Personenaufkommen pro Subelement kann 
Anhang 3, entnommen werden.  
 
Die vorliegenden Risikoberechnungen wurden anhand der Subelemente 7600412 bis 
7600622 durchgeführt, welche die relevanten Gefährdungsbereiche von Benzin und Pro-
pan bis maximal 500°m abdecken.  
 
3.2.4  Geförderte Gefahrgutmenge 
Für das Störfallgutachten der Ist-Situation wurden die bestehenden Daten verwendet. 
Für die zukünftige Situation wurde eine mögliche Steigerung des Gefahrgutaufkommens 
um 20 % bei gleichbleibender Verteilung der Leitstoffe berücksichtigt2. 
 
3.3  Risikosummenkurve 
Die Summenkurven für die Ist-Situation und für die Situation nach Entwicklung der Areale 
sind in den Abb. 88 bis Abb. 10 dargestellt. Die Summenkurve wurde über den gesamten 
Streckenabschnitt (ca.2 km) ermittelt. Die verwendeten Eingabewerte sind im Anhang 3 
ersichtlich. Da alle Subelemente aktuell und zukünftig Risiken im akzeptablen Bereich 
aufweisen (vgl. Abb. 7), wurde darauf verzichtet, die Summenkurve für kleiner Abschnitte 
zu untersuchen.  
Aus Abb. 11 lassen sich das aktuelle Risiko, das Risiko nach Arealentwicklung sowie 
das Risiko nach Arealentwicklung und einer Zunahme der Gefahrguttransporte ablesen 
(jeweils für alle Leitstoffe). 
 
 

 
1 Gemäss Bahnscreening wird Chlor nicht in relevanten Mengen auf dieser Strecke transportiert und die ent-
sprechenden Risiken sind deutlich im akzeptablen Bereich (vgl. Abb. 8). Dementsprechend sind schädliche 
Auswirkungen in grösseren Distanzen nicht zu erwarten. Zudem sind aufgrund der grossen Wirkdistanzen von 
Chlor gemäss [4] die Risiken primär durch Sicherheitsmassnahmen an der Quelle zu reduzieren. Entspre-
chend wurde auf eine Anpassung der Bevölkerungswerte im Abstandsbereich 500 - 2500 m verzichtet. 
2 Skalierungsfaktor Gefahrgutmenge 1.2 

Personenaufkommen Projektareal 

Risikoberechnung  

Gefahrgutmenge Segmente S211 
– S212 
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 Abb. 7 Ampelwerte der betrachteten Subelemente  
Es sind die ausgewählten Subelemente der zukünftigen Situation ersichtlich. Die grüne Einfärbung der 
Punkte zeigt an, dass das Risiko als akzeptabel beurteilt wird. 

 

 

 

  
 Abb. 8 Summenkurve Personenrisiken Ist-Situation 
Die Risikosummenkurven der einzelnen Leitstoffe im Untersuchungsbereich (Subelemente 76000412 bis 
76000622) sowie des Gesamtrisikos sind im W/A-Diagramm abgebildet  

 

 

Risiko-Summenkurven 

Ist-Situation  
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Wie aus Abb. 8 ersichtlich ist, verläuft die Risikosummenkurve für die aktuelle Situation 
vollständig im akzeptablen Bereich. Bei einer Entwicklung des Areals gemäss Teilrevi-
sion Nutzungsplanung erhöht sich das Personenrisiko (Abb. 9) bleibt aber selbst unter 
konservativen Annahmen (Gefahrguttransporte plus 20 %, Abb. 10) im akzeptablen Be-
reich. 
 

 
 Abb. 9 Summenkurve Personenrisiken Situation gemäss Arealentwicklung Teilrevision der Nutzungs-

planung Niederglatt   
Die Risikosummenkurven der einzelnen Leitstoffe im Untersuchungsbereich (Subelemente 76000412 bis 
76000622) sowie des Gesamtrisikos sind im W/A-Diagramm abgebildet 

 

 
 

 
 Abb. 10 Summenkurve Personenrisiken Situation gemäss Arealentwicklung Teilrevision der Nutzungs-

planung Niederglatt plus 20% Gefahrgutaufkommen    
Die Risikosummenkurven der einzelnen Leitstoffe im Untersuchungsbereich (Subelemente 76000412 bis 
76000622) sowie des Gesamtrisikos sind im W/A-Diagramm abgebildet 

 

 
 

Risiko-Summenkurven 

mit Arealentwicklung  

Risiko-Summenkurven  

mit Arealentwicklung und Zu-
nahme Gefahrgut 
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 Abb. 11 Entwicklung der Summenkurven für das Gesamtrisiko (alle Leitstoffe)  
 Es ist die Entwicklung des Gesamtrisikos im Untersuchungsbereich (Subelemente 76000412 bis 76000622) 
im W/A-Diagramm abgebildet. 

 

  
 
 
Das Risiko wird aktuell und zukünftig vom Leitstoff Benzin dominiert. Insbesondere die 
Projektbereiche die unmittelbar an die Bahnlinie angrenzen (siehe Abb. 1) befinden sich 
im Wirkbereich einer möglichen Hitzeeinwirkung durch einen Benzin Lachenbrand. Die 
restlichen Baubereiche sind weiter entfernt und durch die vorgelagerten Gebäude ge-
schützt.  
Durch die Umsetzung der Teilrevision des Nutzungsplanes Niederglatt erhöht sich das 
Risiko bleibt aber im akzeptablen Bereich und die durch die Aufzonung verursachte Ri-
sikoerhöhung kann als akzeptabel beurteilt werden. 
 
 

4.  Schutzmassnahmen 

Da der Standort die Teilrevision des Nutzungsplanes Niederglatt teilweise im Konsultati-
onsbereich der Bahn liegt, ist gemäss Art. 11a StFV eine Koordination zwischen Raum-
planung und Störfallvorsorge erforderlich. Die Risiken nach der Realisierung des Nut-
zungsplans bewegen sich im akzeptablen Bereich. Aufgrund der Störfallrelevanz sind bei 
der Planung der einzelnen Projekte unabhängig vom Risiko einfache Schutzmassnah-
men gemäss Planungshilfe [4] - wo sinnvoll und möglich - zu erwägen, um das Risiko zu 
reduzieren:  
_ Ohnehin eingeplante und notwendige sekundäre Nutzungen wie z. B. Neben-, Tech-

nik- oder Lagerräume, Parkhäuser, Erschliessungsstrassen und Parkflächen anlage-
seitig anordnen.  

_ Sicherstellen von Fluchtwegen möglichst gut geschützt vor direkter Hitzeeinwirkung. 
Normale Hauseingänge sollten die natürlichen Fluchtwege sein; kurz und von den 
Anlagen abgewandt. 

Risikobeurteilung 
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_ Luftansaugstellen von Lüftungsanlagen und Klimageräten anlagenabgewandt sowie 
möglichst hoch über dem Boden platzieren. 

_ Terraingestaltung zur Verhinderung des Abflusses flüssiger Gefahrgüter gegen das 
Gebäude. Bei der Zufahrt zu Tiefgaragen sollte mit geeigneten baulichen Massnah-
men das Eindringen von unfallbedingt freigesetztem Brennstoff verhindert werden. 

_ Anordnung von Räumen mit einer hohen Personenbelegung oder in denen sich Per-
sonen über eine lange Zeit aufhalten auf der anlagenabgewandten Seite.  

_ Begegnungszonen im Freien auf der anlagenabgewandten Seite anordnen, evtl. ge-
schützt durch einen Gebäuderiegel. 

 
Empfindliche Einrichtungen, Objekte mit erschwerter Evakuierbarkeit der Bevölkerung 
(aufgrund reduzierter Mobilität der Bevölkerung oder grossen Personenansammlungen) 
werden im Konsultationsbereich gemäss Planungshilfe [4] nicht empfohlen.  
 
In Abhängigkeit der Distanz zur Gefahrenquelle sind für die Fassadengestaltung die bau-
lichen Massnahmen gemäss Leitfaden Schutzmassnahmen StFV [5] zu berücksichtigen. 
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Anhang 1 
  

Ermittlung des Bevölkerungsaufkommens SUTER • VON KÄNEL • WILD 
  

 
 



 

 



 

 
 



 

Anhang 2 
  

Durchschnittlicher täglicher Verkehr Zürcherstrasse Nieder-
glatt  
  
  

 

 



 

Anhang 3 
 
 
  

Eingabedaten 
  
  

_ Eingabedaten aktuelle Situation 
_ Eingabedaten zukünftige Situation ohne Verkehrszunahme 
_ Eingabedaten zukünftige Situation mit Verkehrszunahme 
  



 

Eingabedaten aktuelle Situation 

 

 

 

 

 

 

Länge Streckentyp Weichendichte
maximale 

Geschwindigkeit 
Güterzug

Abdeckung HFO 
Richtung 1

Abdeckung HFO 
Richtung 2

Gefahrgutmenge LS 
Benzin

(gewichtet)

Gefahrgutmenge LS 
Propan

Gefahrgutmenge LS 
Chlor

(gewichtet)

Anteil UN 1017
am LS Chlor

Skalierungsfaktor 
Gefahrgutmenge

Länge Streckentyp Weichendichte Geschwindigkeit HFO Richtung 1 HFO Richtung 2 LS Benzin LS Propan LS Chlor Anteil UN 1017
am LS Chlor Faktor Gefahrgut

km - - km/h - - t/Jahr t/Jahr t/Jahr - -

0.100 O > 2 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00
0.100 O 1 - 2 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00
0.100 O 1 - 2 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00
0.100 O 1 - 2 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00
0.100 O Null 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00
0.100 O Null 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00
0.100 O Null 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00
0.100 O Null 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00
0.100 O Null 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00
0.100 B Null 100 km/h 4 - 20 km 4 - 20 km 673'935 26'567 203 4% 1.00

Gefahrgutmengen PersonenrisikenEinflussgrössen Personen- und Umweltrisiken



 

 

 

  



 

Eingabedaten zukünftige Situation 

 

 



 

 

 

 

  



 

Eingabedaten zukünftige Situation plus 20% Gefahrgutaufkommen 
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Sehr geehrte Damen und Herren

Mit ihrer Anfrage per E-Mail vom 02.07.25 baten Sie uns um eine Stellungnahme nach Art. 11a StFV 
im oben genannten Geschäft. Mit diesem Schreiben kommen wir ihrer Bitte nach.

Mit dem Störfallgutachten der Basler & Hofmann AG vom 31.3.2025 werden die Bevölkerungsrisiken 
aufgrund der geplanten Entwicklungen im Bereich des Bahnhofs Niederglatt ZH untersucht. Neben 
dem Ist-Zustand werden auch die zukünftigen Risiken aufgrund der Bevölkerungszunahme und der Zu-
nahme der transportieren Gefahrgutmengen um 20 % betrachtet. In allen Fällen liegen die Risiken im 
akzeptablen Bereich. Diese Ergebnisse sind für uns nachvollziehbar und plausibel. Da die Risiken im 
akzeptablen Bereich liegen, sind sie per se auch tragbar.

Im Störfallgutachten werden einfache Schutzmassnahmen diskutiert, die sich auf Stufe Planung ein-
fach umsetzen lassen. Im Erläuterungsbericht zur Teilrevision Nutzungsplanung – Paket 2 vom 
26.6.2025 wird im Abschnitt Störfall darauf hingewiesen, dass die im Störfallgutachten diskutierten 
Schutzmassnahmen nicht direkt in die Bauordnung aufgenommen werden können. Stattdessen wird 
für die betroffenen Areale eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt. In der Bau- und Zonenordnung wird 
dies im Art. 43 (Bahnhof) und Art. 44 (Seeblerstrasse Nord und Süd) so umgesetzt. Wir gehen deshalb 
davon aus, dass die einfachen Schutzmassnahmen im Gestaltungsplan zu diesen beiden Arealen ei-
gentümerverbindlich festgeschrieben werden.

Teilrevision Nutzungsplanung Niederglatt ZH - Stellungnahme BAV Art. 11a StFV

Aktenzeichen: BAV-522.12-116
Geschäftsfall: 
Ihr Zeichen: hus
Ittigen, 15. Juli 2025

Versand als Anhang
Gemeinde Niederglatt
Corinne Winkler  
Grafschaftsstrasse 55
8172 Niederglatt
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Aufgrund der Tragbarkeit der Risiken und der Festlegung von einfachen Schutzmassnahmen in den 
entsprechenden Gestaltungsplänen haben wir keine weiteren Vorbehalte oder Bemerkungen zu der 
geplanten Teilrevision.

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Verkehr

Markus Ammann
Sektionschef Umwelt

Stephan Husen
Sektion Umwelt


